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1 Einführung

Seit Jahrhunderten werden Tiere zur Ver-

richtung unterschiedlichster Arbeiten ge-

nutzt, unter anderem beim Transport von 

Gütern oder Menschen, in der Landwirt-

schaft oder bei der Jagd, sie wurden zu 

Kriegseinsätzen herangezogen, helfen bei 

Katastrophen, schützen das Hab und Gut der 

Menschen oder unterstützen Menschen mit 

Handicap in ihrem Alltag. Es steht außer 

Zweifel, dass unsere moderne Welt eine 

andere wäre, wenn wir Tiere nicht umfas-

send genutzt hätten (Guha-Majumdar, 

2022). Ob Tiere dabei «Arbeit» verrichten, 

ist umstritten, denn der Begriff «Arbeit» 

scheint auf den ersten Blick, ein spezifisch 

menschlicher zu sein.  

So ging man lange Zeit davon aus, dass Tiere 

zwar zur Arbeitsverrichtung eingesetzt 

würden, aber lediglich als Werkzeug oder 

Ressource, die vom Menschen nach Belieben 

für dessen Zwecke genutzt werden (Blattner 

& Bossert, 2022). Auch in tiergestützten 

Interventionen standen lange Zeit nicht die 

Tiere im Mittelpunkt, sondern „stets die 

Menschen, denen geholfen werden sollte, 

die Tiere waren allein ein Mittel zum Zweck, 

das ausgetauscht werden konnte, wenn es 

eben diesen Zweck nicht zufriedenstellend 

erfüllte“ (Niepel, 1998; S.60). 

«Animal Labour» (Deutsch «Tierarbeit») ist 

eine neue Denkschule in der Tierethik, wel-

che davon ausgeht, dass Tiere Tätigkeiten 

ausüben, die als «Arbeit» bezeichnet werden 

können. Dieses Forschungsfeld beschäftigt 

sich also damit, inwieweit das Konzept «Ar-

beit» auf Tiere übertragen werden kann. 

«Animal Labour» fokussiert auf alle Tiere, 

welche in irgendeiner Form für Menschen 

tätig sind.  

Ziel ist es, Tierethik und damit unseren Um-

gang mit Tieren aus einer veränderten Per-

spektive zu betrachten (Blattner & Bossert, 

2022). So schreiben Blattner & Bossert 

(2022, S. 12): „Kritische Wissenschaft-

ler*innen waren die ersten, die argumen-

tierten, dass die Anwendung des Konzepts 

der Arbeit auf nichtmenschliche Tiere auch 

wichtige Erkenntnisse über den Grad der 

Freiheit oder Unterdrückung offenbart, de-

nen Tiere ausgesetzt sind“. Die Verfech-

ter*innen des Konzepts gehen davon aus, 

dass die Betrachtung von Tieren als «Ar-

beitnehmer*innen» eine beträchtliche 

„transformative Wirkung“ (Pepper, 2020, 

S.12) besitzen kann (Blattner, Coulter & 

Kymlicka, 2020; Porcher & Estebanez, 

2019). Denn akzeptiert man, dass Tiere 

«Arbeit leisten», dann ist es schlüssig anzu-

nehmen, dass Tiere, welche «arbeiten», ähn-

liche Rechte haben sollten wie menschliche 

Arbeitnehmer*innen, also zum Beispiel das 

Recht auf Urlaub, Vergütung oder Rente 

(Blattner, 2020). Und somit kann dies ein 

Ansatzpunkt sein, um tierliche «Arbeitsbe-

dingungen» in den Fokus zu nehmen und 

damit ihre Lebensbedingungen im Allge-

meinen und ihr Wohlbefinden im Spezifi-

schen zu verbessern.  

Niesen (2022) weist darauf hin, dass mit 

dem Konzept nicht unbedingt ein Perspek-

tivwechsel verbunden ist, wenn er einwen-

det: „Ob die Kategorie der Tierarbeit tat-

sächlich erlaubt, eine fortschrittliche Per-

spektive auf das Mensch-Tier-Verhältnis 

einzunehmen, hängt auch davon ab, ob sie 

zur Verbesserung der Bedingungen (…) ge-

nutzt werden kann oder ob (…), alle derarti-

gen Versuche lediglich dazu dienen, ausbeu-

terische Praktiken ‚reinzuwaschen‘ (S.40)“. 

Im Gegensatz zum Abolitionismus, der einer 

pauschalen Abschaffung aller Tierhaltung 

fordert, akzeptiert das Konzept von «Animal 

Labour», dass die Mitarbeit von Tieren vom 

Grund her gerechtfertigt werden kann . Je-

doch erscheint der Begriff «Animal Labour» 

in einigen Bereichen (z.B. Nutztierhaltung, 

Versuchstiere) wenig sinnvoll, sogar kont-



 

raproduktiv (Porcher, 2019). In anderen 

Bereichen werden dagegen vor allem Hunde 

schon seit längerem als Mitarbeitende be-

trachtet. Hierzu zählen zum Beispiel Poli-

zeihunde, Rauschgiftspürhunde oder Hunde 

im militärischen Dienst. Vor allem Polizei-

hunde werden als Mitglieder eines Arbeits-

teams angesehen und sogar als Arbeitneh-

mer*innen anerkannt. So beschloss die Poli-

zei von Nottingham im Jahr 2013, allen Poli-

zeihunden bei ihrer Pensionierung eine 

Rente von 500 Pfund zu gewähren, um die 

Kosten für Futter, Pflege, Unterbringung 

und medizinische Behandlung zu decken – 

als Anerkennung für ihre für das Gemein-

wohl geleisteten Dienste (Pleasance, 2013) 

Wenn wir anerkennen, dass Tiere «Arbeit 

leisten», ergeben sich daraus folgende 

grundsätzliche Fragen (Blattner et al., 2020, 

S.2-3): 

• Was verstehen wir unter dem Kon-

zept «Arbeit»?  

• Unter welchen Bedingungen sehen 

wir Tiere als Arbeitspartner*innen? 

• Haben Tiere selbst die Idee zu arbei-

ten oder Teil eines Arbeitsteams zu 

sein? 

• Welche Individual- und Kollektivrech-

te stehen ihnen als Arbeitneh-

mer*innen zu? 

• Was benötigen Tiere, um «gute Ar-

beit» zu leisten? 

• Wie kann «Arbeit» dazu beitragen, ein 

«gutes Leben» zu führen? 

Zunächst ist jedoch zu klären, welche Art 

von «Arbeit» Tiere leisten können. Coulter 

(2016) charakterisiert anhand von drei Ka-

tegorien die Bandbreite von «Animal La-

bour»: 

(1) Arbeit für den Lebensunterhalt 

(Subsistenzarbeit): Subsistenzarbeit ist die 

Arbeit, die von Tieren für sich selbst und oft 

auch für/mit anderen verrichtet wird, um zu 

überleben. 

(2) Freiwillige Arbeit: Sie wird dann 

verrichtet, wenn Tiere anderen Tieren über 

Artgrenzen hinweg (und damit auch Men-

schen) helfen.  

(3) Arbeit, die von Menschen angeord-

net oder in Auftrag gegeben wird: Sie um-

fasst ein breites Spektrum an Mitarbeit bei 

beruflichen Tätigkeiten des Menschen. 

«Tierarbeit» umfasst also unfreie Arbeit von 

Tieren als auch für sie befriedigende Tätig-

keiten, auch kann zwischen sichtbarer und 

eher unsichtbarer Arbeit unterschieden 

werden (Lainé, 2019). Denn auch scheinbar 

unverfängliche Mensch-Tier-Interaktionen 

wie zum Beispiel in Katzencafés oder im 

Reitsport können als eine Form von «Ar-

beit» angesehen werden. Wie auch unsere 

Haustiere oft eine Form von «Care Work» 

verrichten (Wohlfarth & Mutschler, 2020), 

denn sie sind für viele Menschen emotionale 

Unterstützer, soziale Begleiter und bieten 

auch körperlichen Schutz (Irvine & Cilia, 

2016). Arbeit in diesem Sinne verrichten 

auch Assistenzhunde, die oft als Helfer auf 

vier Pfoten bezeichnet werden. Bei tierge-

stützten Interventionen setzt sich ebenso 

mehr und mehr die Idee durch, dass Tiere 

Mitglied eines Teams sind, welches gemein-

sam eine Dienstleistung für Dritte erbringt 

(Wohlfarth & Hediger, 2022).  

In diesem Beitrag werden wir die Potenziale 

und möglichen Probleme des Konzepts 

«Animal Labour» für den Bereich tierge-

stützte Interventionen beschreiben und 

damit hoffentlich einen neuen Weg weisen, 

um die Zusammenarbeit zwischen Mensch 

und Tier in tiergestützten Interventionen 

neu zu definieren. Im Folgenden soll also 

der Versuch gemacht werden, folgende Fra-

gen zu beantworten: 
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• Ist das Konzept «Animal Labour» auf 

Tiere, welche in tiergestützten Inter-

ventionen mitarbeiten, übertragbar? 

• Ist es korrekt, die Beteiligung von 

Tieren in tiergestützten Interventio-

nen als «Arbeit» bzw. «Mitarbeit» zu 

bezeichnen?  

• Handelt es sich um eine «freiwillige 

Tätigkeit» oder um eine «professio-

nelle, berufliche Tätigkeit» (Wijnen & 

Martens, 2022)? 

• Kann ein Perspektivwechsel von einer 

eher emotional aufgeladenen Bezie-

hung zu Haustieren als treue Beglei-

ter*innen, Kamerad*innen, Freund*in-

nen zu einer eher pragmatischen Sicht 

einer Arbeitsbeziehung, insgesamt ih-

re Lebensqualität verbessern? 

 

2 Animal Labour als tierethisches Konzept in tiergestützten Interventionen

Im Feld der tiergestützten Interventionen 

werden Tiere oft als Co-Therapeuten oder 

Teammitglieder bezeichnet, denn sie leisten 

»den« zentralen Beitrag, wenn wir von tier-

gestützten Interventionen sprechen: Ohne 

Tiere keine tiergestützten Interventionen. 

Aufbauend auf diesem Verständnis von tier-

licher Mitarbeit kann das Konzept «Animal 

Labour» helfen, genauer zu analysieren: 

• Welche Rechte, Tiere besitzen.  

• Welchen (Arbeits-) Belastungen Tiere 

bei tiergestützten Interventionen erle-

ben.  

• Wieviel Autonomie sie bei dieser Arbeit 

besitzen. 

• Wie stark sie funktionalisiert oder gar 

Zwang ausgesetzt sind.  

Und damit ergänzt «Animal Labour» andere 

Ansätze wie tierethische Überlegungen, 

welche aus der Medizinethik abgeleitet 

wurden (Hediger & Wohlfarth, 2022). 

Betrachten wir in einem ersten Schritt die 

grundsätzlichen Rechte von menschlichen 

Arbeitnehmer*innen, dann umfassen diese 

meist, das Recht auf 

(1) Entlohnung,  

(2) sichere Arbeitsbedingungen, 

(3) Rente, 

(4) medizinische Versorgung, 

(5) Tarifverhandlungen 

(6) Recht, die Arbeit frei zu wählen. 

Aus dem Konzept «Animal Labour» ergeben 

sich diese Rechte auch für Tiere in tierge-

stützten Interventionen und können helfen, 

daraus gerechte Arbeitsbedingungen für 

Tiere abzuleiten. Dennoch stellt sich nicht 

nur für menschlichen Arbeitnehmer*innen 

die Frage, ob die beschriebenen Kriterien 

ausreichen, um sicherzustellen, dass die 

Arbeit auch Freude bereitet, zum Wohlbe-

finden und zur Sinnhaftigkeit im Leben bei-

trägt und damit ein «gutes Leben» ermög-

licht.  

Sollte das Konzepts «Animal Labour» für 

tiergestützte Interventionen fruchtbar ge-

nutzt werden können, bedarf es der Festle-

gung einiger Vorbedingungen:  

(1) Anders als Menschen, die meist eine 

Haupt- und vielleicht noch eine Nebentätig-

keit ausüben, um ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen, sind domestizierte Tiere für uns 

meist in unterschiedlichsten Bereichen tätig. 

So kann ein Hund in tiergestützten Interven-

tionen mitarbeiten, zuhause für die Kinder 

als sozialer oder emotionaler Kümmerer 

(emotional care) fungieren und den Er-

wachsenen bei ihrer Freizeitbeschäftigung 

(z.B. Hundesport) unterstützen. Dabei sind 

die Grenzen zwischen professioneller und 

freiwilliger Tätigkeit wie auch zwischen 

Arbeit und Freizeit fließend. Wir fokussie-

ren in dieser Abhandlung auf den Bereich 

tiergestützte Interventionen, wenn auch die 

weiteren Tätigkeiten des Tieres zum Bei-

spiel bei den finanziellen Betrachtungen 



 

oder dem Schutz vor Überlastung einbezo-

gen werden müssen. 

(2) Tiergestützte Interventionen sind 

immer als eine Form von Teamarbeit zu 

betrachten, das heißt, es wird gemeinsam 

von Mensch und Tier eine Dienstleistung 

erbracht. Das Konzept «Animal Labour» 

fokussiert jedoch zunächst nur auf das tieri-

sche Teammitglied und seine Arbeitsbedin-

gungen.  

(3) Das menschliche Teammitglied ist 

meist der*die Besitzer*in des Tieres. «Ani-

mal Labour» fokussiert nur jene Aspekte, 

die sich mit der Mitarbeit des Tieres be-

schäftigen.  

(4) Tiere sind nicht völlig frei ihren Wil-

len zu bestimmen. Ihre meist nicht sprachli-

chen Äußerungen müssen von der jeweili-

gen Bezugsperson wahrgenommen, inter-

pretiert und umgesetzt werden. Es ist also 

eine Form der «vermittelten Willensbekun-

dung», bei der der Wille des Tieres und die 

Umsetzung durch eine*n Betreuer*in not-

wendig ist.  

(5) Man sollte auch bedenken, dass die 

Beziehung zwischen Tier und Bezugsperson 

in der Regel weit über die Interaktion wäh-

rend der Arbeit hinausgeht, da die Tiere in 

Bezug auf Nahrung, Unterkunft und allge-

meines Wohlbefinden vollständig von ihrer 

Bezugsperson abhängig sind (‚working is 

living together‘, Déleages, 2019). Die Gren-

zen zwischen Arbeit und Freizeit sind daher 

fließend. Unberücksichtigt bleiben also die 

grundlegenden Bedingungen des Zusam-

menlebens zwischen Mensch und Tier im 

Alltag, wie auch die schwierige Abgrenzung 

zwischen Freizeit und Arbeit, die bei tierge-

stützten Interventionen oft verschwimmt, 

vor allem wenn man an die Sozialisation, 

Vorbereitung auf und das spezifische Trai-

ning für die Mitarbeit denkt. Bisherige tier-

ethische Überlegungen fokussieren sehr 

stark tierartspezifische Bedürfnisse bezüg-

lich Haltung, Fütterung und da Ausleben 

spezifischer Bedürfnisse. Im Sinne einer 

Work – Life Balance wird der Blick vor allem 

auf Aspekte außerhalb der Arbeit gelegt. 

Hintergrund ist, dass Belastungen bei der 

Arbeit dann besser ausgehalten werden, 

wenn in der Freizeit die eigenen Bedürfnis-

se ausgelebt werden können. Häufig wird 

hierfür der Begriff des hedonischen Budgets 

herangezogen, der von Cornelia Drees 2011 

in die tiergestützten Interventionen - basie-

rend auf Überlegungen des englischen Ver-

haltensforschers Peter Neville - eingeführt 

wurde (Drees, 2011). Das hedonische 

Budget beschreibt die tierartspezifischen 

und individuelle Bedürfnisse eines Tieres.  

(6) Die Bezeichnung «Arbeit» kann sich 

auf umfassende Arbeitsprozesse beziehen 

oder nur auf bestimmte Arten von Aufgaben 

wie Pflege, soziale Unterstützung, emotiona-

le Unterstützung, Hilfe bei der Bewältigung 

von psychischen Problemen und Ähnliches. 

Arbeit kann formell oder informell sein. So 

kann Pflege in einem Beruf formell sein, 

während die Pflege eines Familienangehöri-

gen auch Arbeit bedeutet, aber informell 

erfolgt. Auch Tiere benötigen für ihre Arbeit 

formal oft eine Ausbildung (z. B. Thera-

piebegleittier oder Assistenzhund) und ar-

beiten formell im Rahmen einer beruflichen 

Tätigkeit des menschlichen Teammitglieds 

mit. Sie werden jedoch auch oft informell 

(z.B. Besuchshund) tätig. Tieren können 

Tätigkeiten zugewiesen werden, welche der 

anthropozentrischen Klassifizierungen von 

Teil- oder Vollzeitbeschäftigung entspre-

chen. Der hier verwendete Begriff «Arbeit» 

umfasst also alle Tätigkeiten, welchen Tie-

ren von Menschen zugewiesen werden bzw. 

bei denen Tiere freiwillig in Kontakt mit 

Menschen treten, um das menschliche 

Wohlbefinden zu stärken. 

Die menschliche Sprache im Umgang mit 

Tieren suggeriert oft, dass sie nichts zu sa-

gen haben (Blattner, 2020): Tiere werden 

gezüchtet (sie züchten nicht); Tiere werden 

gefüttert (sie fressen nicht); Tiere werden 
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aufgezogen (sie bestimmen ihr Leben nicht 

selbst); Tiere werden ausgeführt und ge-

führt, eingeschläfert, getötet, geschlachtet 

usw. Das Vokabular, das wir verwenden, um 

über Tiere zu sprechen, wird von Begriffen 

beherrscht, die Tiere eher als passive Objek-

te kennzeichnen, mit denen Menschen Dinge 

tun. Der Begriff «Tiere» ist eine kognitive 

und emotionale Kategorie des Menschen, 

welche die Art und Weise organisiert, wie 

Menschen über sie denken, welche Gefühle 

sie ihnen gegenüber hegen und wie sie in 

Bezug auf Tiere handeln.  

«Animal Labour» hebt dieses kategoriale 

Denken auf, es hebt vielmehr die Gemein-

samkeiten hervor und anerkennt, dass so-

wohl Menschen als auch Tiere arbeiten, dass 

beide als Arbeitnehmer*innen entfremdet 

werden können, dass sie unter der entfrem-

denden Arbeit leiden können und dass sie 

nach Wegen suchen, der Entfremdung zu 

entkommen. Ein entscheidender Schutz vor 

Ausbeutung und Zwangsarbeit besteht bei 

menschlichen Arbeitnehmer*innen in dem 

Recht, ihre Arbeit frei zu wählen. Das Kon-

zept «Animal Labour» fordert uns dahinge-

hend heraus, uns darüber Gedanken zu ma-

chen, ob dieses Recht auf Selbstbestimmung 

ebenso für Tiere gelten soll. Sollen Tiere 

also frei entscheiden können, ob sie arbeiten 

und welche Art von Arbeit sie verrichten 

wollen? In einem weiteren Sinne gehören zu 

den Gemeinsamkeiten auch die Fähigkeiten 

zu Handlungsfähigkeit, Kommunikation, 

Geselligkeit, Selbst- und Mitbestimmung 

und der Wunsch nach einem guten Leben. 

Tiere als Mitarbeitende anzuerkennen, ent-

faltet insofern eine transformative Kraft und 

erlaubt einen neuartigen Blick auf unseren 

Umgang mit den tierlichen Mitarbeitenden 

(Healy & Pepper, 2020). 

 

3 Die Rechte des Tieres als Mitarbeitende*r

Analog zum Humanbereich umfasst Animal 

Labour im Allgemeinen drei Arten von 

Rechten (International Labor Organisation, 

1998):  

(1) Natürliche Rechte: Diese stehen ei-

nem Tier zu, ohne dass es arbeitet. Im Über-

trag aus dem Humanbereich, in dem es all-

gemeine Menschenrechte gibt, sind dies die 

allgemeinen Tierrechte.  

(2) Grundlegende Rechte: Diese stehen 

Tieren zu, sobald wir sie als Mitarbeitende 

anerkennen. Diese sind u.a. Mitarbeit ohne 

Zwang, keine «Kinderarbeit» also Mitarbeit 

von Welpen, Fohlen o.ä., Recht auf Arbeits-

schutz und Arbeitssicherheit 

(3) Spezifische Rechte. Diese werden 

zum Beispiel durch Arbeitsverträge oder 

Tarifverträge geregelt. 

3.1 Natürliche Rechte 

Tiere besitzen Handlungsfähigkeit, Subjek-

tivität und Empfindungsvermögen und da-

her besitzen sie natürliche Tierrechte, die 

besagen, dass sie nicht von Menschen getö-

tet oder geschädigt werden dürfen. Insbe-

sondere gegenüber domestizierten Tieren 

haben wir nach Palmer (2010) eine beson-

dere Verantwortung, da wir domestizierte 

Tiere von uns abhängig gemacht haben. 

Daraus ergeben sich moralische Verpflich-

tungen, nicht zu handeln, um ihnen z.B. kei-

nen Schaden zuzufügen und zu handeln, um 

z.B. ihr Wohlbefinden zu sichern. Spezifi-

scher könnte man formulieren: Negatives 

Wohlergehen zu reduzieren und positives 

Wohlergehen zu steigern. Hinweise wie do-

mestizierte Tiere gehalten werden sollten, 

geben die Merkblätter „Tiere im sozialen 

Einsatz“ der Tierärzte für den Tierschutz 

(2021). 



 

3.2 Grundlegende Rechte  

Diese stehen Tieren zu, sobald wir beschlie-

ßen, sie als freiwillige oder professionelle 

Mitarbeitende zu behandeln. Diese Rechte 

schulden wir Tieren nicht von vornherein; 

sie hängen vielmehr von der Art ihrer Mit-

arbeit ab. Jedoch gibt es grundlegende 

Merkmale von Arbeitsbeziehungen, die 

selbst auf der Grundlage von „Arbeitsver-

trägen nicht verhandelbar sind“, wie z.B. das 

Recht, der Aufnahme der Arbeit zustimmen 

und sie auch wieder beenden zu können 

(Blattner, 2020, S. 109).  

3.2.1 Mitarbeit statt Einsatz 

Sehr häufig wird in der Praxis tiergestützter 

Interventionen davon gesprochen. «Tiere 

einzusetzen». Der Begriff «Einsatz» wird 

jedoch als ein Auftragsverhältnis verstan-

den, welches einen einseitig verpflichtenden 

Vertrag darstellt. Im Auftragsverhältnis ent-

steht nur für die beauftragte Person (hier 

das Tier) eine Pflicht, eine Dienstleistung zu 

erbringen. Die auftraggebende Person ist zu 

keiner Gegenleistung verpflichtet. Daher ist 

der Begriff «Einsatz» meist für Bereiche wie 

polizeiliche, rettungsdienstliche oder Bun-

deswehreinsätze reserviert. Dagegen macht 

der Begriff «Mitarbeit» deutlich, dass die 

auftraggebende Person Pflichten gegenüber 

dem*der Mitarbeiter*in hat und widerspie-

gelt unsere Haltung gegenüber Tieren als 

aktiven und mitspracheberechtigten Part-

ner*innen. Dies bedeutet, eine zwangsfreie 

Zustimmung von Tieren ist eine grundsätz-

liche Voraussetzung für akzeptable Arbeits-

beziehungen zu ihnen. 

 

 

 

3.2.2 Kernarbeitsnormen 

Die Humanperspektive 

Die Kernarbeitsnormen der International 

Labor Organisation von 1998 sollen men-

schenwürdige Arbeit ermöglichen (ILAO, 

1998). Sie beinhalten unter anderem Mög-

lichkeiten für produktive Arbeit, die ein 

faires Einkommen, Sicherheit am Arbeits-

platz und sozialen Schutz für Familien bietet 

sowie bessere Aussichten auf persönliche 

Entwicklung und soziale Integration. Sie 

sichern den Menschen die Freiheit zu, ihre 

Anliegen zu äußern, sich zu organisieren 

und sich an den Entscheidungen, die ihr 

Leben betreffen, zu beteiligen, sowie die 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung 

für alle Frauen und Männer. 

Die Tierperspektive 

Diese Kernarbeitsnormen lassen sich analog 

auch auf Tiere anwenden. Eine erste Annä-

herung kann unter dem Stichwort «Coope-

rative Care», das vor allem in der Veteri-

närmedizin verwendet wird, erfolgen 

(Howell & Feyreclide, 2018). Im Rahmen 

von tiergestützten Interventionen ist damit 

gemeint, dass Tiere nicht nur passiv erdul-

den und geforderte Aufgaben unhinterfragt 

erfüllen sollen, sondern aktiv und autonom 

am Interventionsprozess teilnehmen. Dabei 

ist zu beachten, dass Tiere zwar ein starkes 

Interesse daran haben, einer Arbeit nachzu-

gehen, die für sie selbst, ihre Familie und 

ihre soziale Gruppe von Bedeutung ist, diese 

jedoch nicht unbedingt etwas mit dem 

menschlichen Bereich zu tun haben muss 

(Blattner, 2020). Daher ist die Frage wie 

«tiergerechte Arbeitsplätze» definiert und 

ermöglicht werden, von zentraler Bedeu-

tung. 

Coulter schlägt (2020, S. 29) hier allgemein 

die Bezeichnung «humane Arbeitsplätze» 

sowohl für Menschen als auch für Tiere vor 

und definiert diese anhand von 4 Kriterien:  
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(1) Ausführbarkeit: die Arbeit ist zulässig, 

forderungsgerecht, langfristig aus-

führbar, einschlägige Normen werden 

eingehalten;  

(2) Schädigungslosigkeit: die Arbeit ist 

dauerhaft ohne Schäden ausführbar;  

(3) Beeinträchtigungsfreiheit: die Arbeit 

ist ohne psychische und somatische 

Beeinträchtigungen ausführbar;  

(4) Persönlichkeitsförderlichkeit: die Ar-

beit fördert die Entwicklung von Fä-

higkeiten.  

Mit Sandøe und Mitarbeitenden (2019) 

kann dieser Kriterienkatalog durch drei 

Kriterien erweitert werden. «Gute Arbeit» 

ist, wenn bei der Arbeit 

(1) positive Erfahrungen die negativen 

Erfahrungen übersteigen (Hedonis-

mus);  

(2) die natürlichen Potenziale ausge-

schöpft werden können (Perfektio-

nismus);  

(3) eigenen Vorlieben befriedigt werden 

können (Präferenz).  

Ergänzend kann ein viertes Kriterium for-

muliert werden:  

(5) «Gute Arbeit» erlaubt auch außerhalb 

der Arbeit, ein gutes Leben zu führen. 

«Gute Arbeit» wird also auch gut ent-

golten (Äquivalenz). 

Aus einem etwas anderen Blickwinkel defi-

niert Coulter (2020, 35-36) folgende Krite-

rien für «gute Arbeitsplätze» für Tiere:  

(1) Die Tätigkeit soll für das individuelle 

Tier von Nutzen sein;  

(2) Jede einzelne Tätigkeit sollte für das 

Tier einen Mehrwert besitzen; 

(3) Das Tier darf nicht zur Arbeit ge-

zwungen werden. 

(4) Das Tier hat das Recht, nicht zu ar-

beiten, eine bestimmte Tätigkeit und auch 

Klienten entweder ganz oder vorüberge-

hend abzulehnen (das heißt, es darf sich 

dagegen wehren). 

(5) Das individuelle Tier muss Interesse 

an der Arbeit zeigen, welche es verrichten 

soll. 

Cochrane (2019) spezifiziert die Kriterien 

«Mehrwert»; « Nutzen» und «Interesse», in 

dem sie fünf weitere Kriterien für «gute 

Arbeit» für Tiere festlegt:  

Sie soll Freude bereiten. 

(1) Sie soll die Möglichkeit bieten, Fä-

higkeiten zu nutzen und zu entwi-

ckeln. 

(2) Sie soll den Tieren ermöglichen, 

Selbstwirksamkeit zu erleben. 

(3) Tiere sollen als wertvolle Arbeits-

kräfte geschätzt werden. 

(4) Tiere sollen als gleichberechtigte 

Mitglieder der Gemeinschaften, in 

denen sie arbeiten, anerkannt wer-

den.  

Damit wird auch deutlich, dass die Mitarbeit 

von Tieren moralisch dann nicht gerechtfer-

tigt werden kann, wenn ihre Mitarbeit nur 

Menschen zugutekommt (Hatch, 2007; 

Zamir, 2006). Mit Zamir (2006) können 

sechs potenzielle Verletzungen der grundle-

gende Rechte von Tieren als Mitarbeitende 

abgeleitet werden:  

(1) Übermäßige Einschränkung der Au-

tonomie. 

(2) Arbeit bestimmt das gesamte Leben 

des Tieres. 

(3) Die Vorbereitung auf bzw. das Trai-

ning für die Mitarbeit ist nicht tiergerecht 

und entspricht nicht den Bedürfnissen des 

Individuums. 

(4) Für die Arbeit wird das Tier häufig 

und längerfristig von Artgenossen getrennt. 

(5) Eine körperliche oder psychische 

Schädigung ist wahrscheinlich. 

(6) Das Tier wird instrumentalisiert, 

also es besteht die Vorstellung, das Tier sei 



 

ein rein nutzenmaximiertes Wesen oder ein 

Werkzeug. 

Ausgehend von diesen Kriterien ermöglicht 

das Konzept der menschenwürdigen Ar-

beitsplätze eine Diskussion darüber, wie 

«gute Arbeitsplätze», für Tiere aussehen 

könnten (Coulter 2020, 29-30):   

(1) Die Arbeit ist zulässig, forderungsge-

recht, langfristig ausführbar, einschlägige 

Normen werden eingehalten. 

(2) Die Arbeit ist dauerhaft ohne Schä-

den ausführbar. 

(3) Die Arbeit ist ohne psychische und 

somatische Beeinträchtigungen ausführbar. 

(4) Es besteht eine ausreichende Work-

Life Balance. 

(5) Das Tier darf nicht zur Arbeit ge-

zwungen werden. 

(6) Das Tier hat das Recht, die Arbeit 

nicht auszuführen. 

(7) Für die Arbeit wird das Tier nicht 

häufig und längerfristig von Artgenossen 

getrennt. 

(8) Die Vorbereitung auf bzw. das Trai-

ning für die Mitarbeit ist tiergerecht. 

(9) Die Arbeit fördert die Entwicklung 

von Fähigkeiten.  

(10) Bei der Arbeit gibt es mehr positive 

Erfahrungen als negative. 

(11) Bei der Arbeit werden die natürli-

chen Potenziale ausgeschöpft. 

(12) Bei der Arbeit werden eigene Vor-

lieben des Tieres befriedigt. 

(13) Tiere werden als wertvolle Arbeits-

kräfte geschätzt. 

(14) Tiere werden als gleichberechtigte 

Mitglieder der Gemeinschaften, in denen sie 

arbeiten, anerkannt. 

(15) Das Tier wird nicht instrumentali-

siert, es besteht nicht die Vorstellung des 

Tieres als rein nutzenmaximiertes Wesen 

oder Werkzeugs. 

(16) Die Mitarbeit des Tieres wird gut 

entgolten. 

Darüber hinaus sind folgende spezifische 

Aspekte für eine «gute Tätigkeit» kenn-

zeichnend: 

(1) Die Tätigkeit soll für das individuelle 

Tier von Nutzen sein. 

(2) Jede einzelne Tätigkeit sollte für das 

Tier einen Mehrwert besitzen. 

(3) Die Tätigkeit soll Freude bereiten. 

(4) Die Tätigkeit soll die Möglichkeit 

bieten, Fähigkeiten zu nutzen und zu entwi-

ckeln 

(5) Die Tätigkeit soll dem Tier ermögli-

chen, Selbstwirksamkeit zu erleben. 

(6) Das Tier hat die Möglichkeit, eine 

bestimmte Tätigkeit und auch Klienten ent-

weder ganz oder vorübergehend abzu-

lehnen («to say: no») 

3.2.3 Arbeitsschutz 

Der Arbeitsschutz beinhaltet Maßnahmen 

zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit 

und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 

einschließlich Maßnahmen der menschen-

gerechten Gestaltung der Arbeit. Der Ar-

beitsschutz dient dazu, Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz der Beschäftigten bei der 

Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschut-

zes zu sichern und zu verbessern. 

Der Begriff Arbeitssicherheit wird mittler-

weile breiter ausgelegt als es in der Vergan-

genheit üblich war. Maßgebliche Gründe 

dafür sind neue Entwicklungen in der Ar-

beitswelt, die neue Gefährdungen mit sich 

bringen. Außerdem spielen veränderte 

Sichtweisen auf sowie erweiterte Definitio-

nen von Gesundheit und Sicherheit eine 

wichtige Rolle. In diesem Zuge erfahren im 

Bereich der Arbeitssicherheit heute auch 

psychosoziale Faktoren Berücksichtigung, 
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die sich negativ auf das Wohlbefinden von 

Arbeitnehmern auswirken. Damit ist Ar-

beitssicherheit mehr als die reine Vermei-

dung von Unfällen durch technische Vor-

richtungen. Die hier für Menschen geltenden 

Prinzipien können aus unserer Sicht analog 

auf Tiere übertragen werden. 

Präventiver Arbeitsschutz 

Der präventive Arbeitsschutz greift basie-

rend auf dem Konzept «Animal Labour» den 

Grundsatz auf, dem Tier keinen Schaden 

zuzufügen, also seine Rechte auf psychische 

und physische Integrität zu wahren. Präven-

tiver Arbeitsschutz ist für tierische Mitar-

beiter*innen weiter zu fassen als bei 

menschlichen Arbeitnehmer*innen. Denn 

Tiere werden in der Regel auch von den 

Arbeitgeber*innen gehalten und diese sind 

daher auch in der arbeitsfreien Zeit (und 

damit in der Freizeit der Tiere) für die Ge-

sundheit der Tiere zuständig. In dieser Zeit 

sollten sich Tiere optimalerweise, so for-

dern Wohlfarth & Hediger (2022), in physi-

scher und psychischer Harmonie mit sich 

und mit der Umwelt sein, frei von Schmer-

zen und Leiden, ohne Überforderung der 

Anpassungsfähigkeit, aber mit Befriedigung 

aller artspezifischer und individueller Hal-

tungsbedürfnisse. Jedoch sind bei der Beur-

teilung aus ethologischer Sicht vielschichti-

ge Aspekte zu berücksichtigen (Bohnet, 

2009, Bohnet, 2022), wie u.a. Bedarfsde-

ckung, aktive und passive Schadensvermei-

dung und Berücksichtigung ihrer Gefühle. 

Besonders die Beurteilung von Gefühlen 

stellt nicht nur die Akteure in tiergestützten 

Interventionen vor große Herausforderun-

gen. Bohnet (2009) nennt folgende wesent-

liche Aspekte mittels denen dieser Heraus-

forderung begegnet werden kann:  

(1) sehr gute Kenntnis des Normalver-

haltens der Tierart und des Individuums 

(2) klar festgelegter Kriterienkatalog für 

das Verhalten 

(3) Analyse anhand von Videoaufzeich-

nungen oder durch externe Experten 

(4) ausreichend lange Beobachtungszeit. 

Spezifischer Arbeitsschutz 

Werden Tiere als Mitarbeiter*innen ver-

standen, dann muss toleriert werden, dass 

Tiere in vielen tiergestützten Kontexten ein 

gewisses Unbehagen oder Stress verspüren 

und dass es oft während der Mitarbeit seine 

normalen Verhaltensweisen nicht ausleben 

kann. Auch muss eine Güterabwägung erfol-

gen, wie sie in sozialen oder gesundheitsbe-

zogenen Arbeitsfeldern oft notwendig sind: 

Werden von tierischen wie menschlichen 

Arbeitnehmer*innen Handlungen gefordert, 

die sie nicht ausüben wollen bzw. zu denen 

sie kein positives Verhältnis haben, ist sehr 

genau zwischen der zeitweisen Einschrän-

kung der Freiheit des*der tierischen und 

menschlichen Arbeitnehmers*Arbeitneh-

merin und dem Nutzen, den Klienten*innen 

aus dem der Tätigkeit bzw. dem Kontakt 

ziehen, abzuwägen.  

Durch Arbeitsschutz sollen Unfälle vermie-

den und die Gesundheit geschützt werden. 

Dies ist zwar formal konkret, besitzt jedoch 

keinen allgemeinen und universalen An-

spruch, denn es ist unmöglich, Unfälle voll-

ständig zu vermeiden, ebenso gibt es im 

Grunde kein objektives und für alle und 

allezeit gültiges Wohlbefinden. Daher ist der 

Arbeitgeber nur verpflichtet, zum Schutze 

der Gesundheit der Arbeitnehmer*innen die 

Maßnahmen zu treffen, die nach der Erfah-

rung notwendig, nach dem Stand der Tech-

nik bzw. des Wissens anwendbar und den 

Verhältnissen des Betriebes angemessen 

sind. Er hat im Weiteren die erforderlichen 

Maßnahmen zum Schutze der persönlichen 

Integrität der Arbeitnehmer*in vorzusehen. 

Die sogenannte Gefährdungsbeurteilung ist 

die systematische Ermittlung und Bewer-

tung relevanter Gefährdungen der Beschäf-



 

tigten mit dem Ziel, die erforderlichen Maß-

nahmen für Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit festzulegen. Die Gefährdungsbe-

urteilung betrachtet alle voraussehbaren 

Tätigkeiten und Arbeitsabläufe im Betrieb. 

Dazu gehören auch Tätigkeiten und Arbeits-

abläufe, wie z.B. Wartung, Instandhaltung 

oder Reparatur. Auf der Grundlage der Ge-

fährdungsbeurteilung sind Maßnahmen zur 

Gefahrenabwehr einzuleiten und die Wirk-

samkeit dieser Maßnahmen ist zu überprü-

fen. 

Die Beurteilung einer Gefährdung des*der 

tierischen Mitarbeiters*in sollte spezifisch 

auf die Tierart bezogen sein, ebenso auf die 

Rasse und das Individuum wie auch auf die 

Art der Intervention und der spezifischen 

Form der Mitarbeit des Tieres. Also: Ist die-

ses individuelle Tier geeignet bei dieser 

Form der tiergestützten Intervention mitzu-

arbeiten? Es gibt viele Tiere, die lernen kön-

nen, Nähe von fremden Personen auszuhal-

ten oder dies sogar genießen. Trotzdem ist 

es für die meisten Tiere nicht arttypisch. 

Manche Klient*innen haben zudem körper-

liche oder geistige Beeinträchtigungen, die 

ihr Verhalten beeinflussen. Unsanftes Anfas-

sen, unerwartete Geräusche als auch Gerü-

che sind im tiergestützten Alltag oft «nor-

mal». Damit stellen sich zahlreiche weitere 

Fragen:  

• Welche Gefährdungen wollen und kön-

nen wir den Tieren im Allgemeinen 

zumuten?  

• Welchem Tier wollen wir welche Mit-

arbeit zumuten?  

• Wie können wir Tiere, die sich grund-

sätzlich eigenen und die mitarbeiten 

möchten, langsam und gewissenhaft auf 

ihre Tätigkeit vorbereiten, ohne sie zu 

schädigen?  

Diese Fragen lassen sich aus unserer Sicht 

nicht auf der Ebene Tierart oder Tierrasse 

beantworten, sondern nur für das individu-

elle Tier. Dazu bedarf es einer genauen Ana-

lyse der Stresszeichen. Für Tiere kann die 

psychische Belastung nur durch Verhaltens-

beobachtung und die Auswertung hormo-

neller Stressparameter erfasst werden. Aus-

gehend von Glenk und Foltin (2021) sollte 

dabei vor allem berücksichtigt werden: Die 

Erfahrung des Tieres, die Stressbelastung 

des menschlichen Teammitglieds, die Art 

der Interaktion mit dem*der Klient*in, die 

Dauer der Intervention und die Freiheits-

grade und Selbstwirksamkeit des Tieres. 

3.3 Spezifische Rechte 

Die dritte Art von Rechten leitet sich aus 

dem direkten «Arbeitsverhältnis» ab und sie 

werden gewährt, wenn mit dem Tier ein 

dauerhaftes «Arbeitsverhältnis» besteht. 

Solche Rechte sind z.B. Einkommen oder 

Ansprüche an die Sozialversicherung, die 

sich aus Arbeitsbeziehungen ergeben. Man 

denke etwa an die Renten- und Arbeitslo-

senversicherung, die innerhalb von Arbeits-

beziehungen Rechte erzeugen, die Dritte 

nicht beanspruchen können.  

Die spezifischen Rechte ergeben sich also 

aus den spezifischen (vertraglichen) Bedin-

gungen, welcher einer Tätigkeit zugrundlie-

gen. Grundsätzlich lassen sich zwei Formen 

von Tätigkeiten abgrenzen: die freiwillige / 

ehrenamtliche Tätigkeit und die Tätigkeit 

im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Die 

spezifischen Rechte hängen also davon ab, 

ob wir Tiere als «Freiwillige» oder ihre Mit-

arbeit als «professionelle Tätigkeit» anse-

hen. Grundsätzlich unterscheiden sich beide 

im Grad der Freiwilligkeit, der Weisungsge-

bundenheit und des Entgeltes (Dürschmidt, 

2021). Im Folgenden werden diese Aspekte 

differenzierter betrachtet. 

3.4 Freiwillige Tätigkeit 

Freiwillige Tätigkeit (ehrenamtliche Tätig-

keit)  bedeutet im Humanbereich, dass es 

eine freiwillige Tätigkeit ist, welche selbst-

bestimmt und unentgeltlich erbracht wird. 

Sie ist in der Regel für eine bestimmte, vor-

her nicht immer festgelegte Dauer angelegt 

und in erster Linie am Gemeinwohl orien-
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tiert. Für eine ehrenamtliche Tätigkeit steht 

keine Vergütung zu, eine Aufwandsentschä-

digung ist jedoch durchaus möglich. 

Eine freiwillige Tätigkeit ist dann gegeben, 

wenn freiwillig und ohne Vergütung Arbeit 

geleistet wird (Dürschmidt, 2021). Die Ar-

beit ist also nicht gewinnorientiert und er-

setzt keine Fachkräfte. Freiwillige gehen 

nicht in den Ruhestand; sie kündigen ein-

fach und es bleiben keine Verpflichtungen 

bestehen. Der/die Arbeitgeber*in hat kein 

umfassendes Weisungsrecht hinsichtlich 

Ort, Zeit und Inhalt der Arbeitsleistung, sein 

Gestaltungsrecht hinsichtlich der Mitarbeit 

ist also deutlich eingeschränkt. 

Für die Ausübung einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit sind unterschiedliche Motive mög-

lich: z.B. Freude an der Tätigkeit für andere, 

altruistisches Denken und Handeln, Sinnge-

bung durch eine bedeutende Aufgabe, Ent-

faltung von eigenen Fähigkeiten und Nei-

gungen (Haumann 2014). Zusammenfas-

send ist ehrenamtliche Tätigkeit also selbst-

bestimmt, freiwillig und unentgeltlich. 

Als Qualitätskriterien für gelingendes frei-

williges Engagement werden meist die in 

Tabelle 1 aufgeführten Aspekte genannt 

(z.B. Landeshauptstadt Magdeburg, 2018). 

Tabelle 1: Kriterien für sinnvolle ehrenamt-

liche Tätigkeit 

Organisation 

• Es gibt eine*n verantwortlichen An-

sprechpartner*in. 

• Die Organisation verfügt über ausrei-

chend materielle Ressourcen. 

• Es besteht Versicherungsschutz. 

• Es liegt eine genaue Aufgabenbeschrei-

bung vor, um Überforderung und Un-

klarheiten zu entgegnen. 

• Die Tätigkeitszeiten sind festgelegt. 

• Eine Einarbeitungsphase und eine Pro-

bezeit sind verbindlich festgelegt. 

• Es ist festgelegt, was geschieht, 

wenn die Probezeit nicht erfolgreich 

verläuft. 

Tätigkeitsfeld 

• Es gibt geeignete Tätigkeitsfelder, für 

die in der Regel keine spezifischen (be-

ruflichen) Ausbildungsanforderungen 

gelten. 

• Die Verfahrensweise zur Einarbeitung 

von Freiwilligen ist geklärt. 

• Die Begleitung der Freiwilligen wäh-

rend der Tätigkeit ist geregelt. 

• Die Qualifizierung von Freiwilligen ist 

möglich. 

• Die Verfahrensweise zur Beendigung 

einer Tätigkeit ist geregelt: Eine Beson-

derheit einer freiwilligen Tätigkeit ist, 

dass sie jederzeit beendet werden kann. 

Jedoch sollte ein «Aussteigemodus» 

vereinbart werden, der einen gleiten-

den und reibungslosen Ausstieg ermög-

licht. 

Umfeld und Atmosphäre 

• Ehrenamtliche sind Teil des Teams. 

• Ehrenamtliche können mitgestalten 

und mitbestimmen. 

• Das Engagement wird wertgeschätzt 

und anerkannt. 

Diese aus dem Humanbereich stammenden 

Kriterien lassen sich auf freiwillige Mitar-

beit von Tieren übertragen. Kern dieser 

Tätigkeit ist ihre Freiwilligkeit, das heißt 

der*die Freiwillige kann entscheiden ob, in 

welcher Form, wie oft und bis wann er*sie 

mitarbeiten möchte. Zudem ist für eine 

freiwillige Tätigkeit meist keine berufliche 

Ausbildung notwendig. 

In tiergestützten Interventionen würde dies 

bedeuten, dass Tiere in ihrem normalen 

Umfeld leben und selbst entscheiden, ob sie 

an einer Intervention teilnehmen (Wijnen & 

Martens, 2022). Klassischerweise wäre dies 

bei einer freien Begegnung nach Otterstedt 

(2007) gegeben: Eine Pferde- oder Eselher-



 

de grast auf einer Weide. Therapeut*in und 

Klient*in kommen auf die Weide. Jedes 

Pferd, jeder Esel entscheidet dann autonom, 

ob es/er Kontakt zum*zur Klient*in auf-

nehmen möchte. Ähnliches gilt für Meer-

schweinchen, die in einem großen Gehege 

gehalten werden, dort genügend Möglich-

keiten haben sich zurückzuziehen und frei 

den Kontakt zum Menschen suchen können. 

Dabei ist dann auch auszuhalten, dass kein 

Kontakt zustande kommt. 

Schwieriger einzuschätzen ist die Freiwil-

ligkeit bei der Hort- oder Präsenzmethode 

(Otterstedt, 2007). Zum Beispiel, wenn man 

mit Pferden oder Eseln, um sie zu putzen 

anbindet oder mit ihnen draußen unterwegs 

ist. Können sich die Tiere autonom ent-

scheiden, ob sie mitgehen möchten, dann ist 

bis zu diesem Zeitpunkt Freiwilligkeit noch 

gegeben. Sind sie jedoch angehalfert, ist ihre 

Autonomie erheblich eingeschränkt. Esel 

würden sofort jeden Grashalm, den sie er-

wischen, essen und sich auch erst weiter-

bewegen, wenn sie dazu Lust hätten. Hier 

können wir also schon nicht mehr von einer 

freiwilligen Tätigkeit sprechen, da wesentli-

che Voraussetzungen nicht mehr gegeben 

sind. Dies gilt auch für Tiere wie Hühner 

oder Kaninchen, die in tiergestützten Inter-

ventionen mitarbeiten, indem sie zum Bei-

spiel den Klienten*innen auf den Schoß ge-

setzt werden. Hier bietet sich an, schon im 

Vorfeld das Tier entscheiden zu lassen, ob es 

mitarbeiten möchte. Dies kann zum Beispiel 

dadurch geschehen, dass der Transportbe-

hälter in das Gehege gestellt wird und das 

Tier dann entscheidet, ob es mitgehen 

möchte oder nicht (Böttger, persönlich Mit-

teilung). Komplexer werden die Überlegun-

gen zur freiwilligen Tätigkeit auch, wenn 

wir Hunde in den Fokus nehmen. Hunde 

möchten meist mit ihren Bezugspersonen 

zusammen sein, arbeitet die Bezugsperson 

in einem sozialen Bereich, so ist das Zu-

sammensein nur möglich, wenn der Hund 

auch in diesem Bereich mitarbeitet. Hier 

stellt sich also die Frage, nach der Motivati-

on für die Mitarbeit: Ist die Mitarbeit freiwil-

lig, indem der Hund Spaß an der Arbeit hat 

oder erfolgt sie eher unfreiwillig, aus dem 

Wunsch heraus, mit der Bezugsperson zu-

sammen zu sein? 

3.5 Professionelle / berufliche Tätigkeit 

Rechtlich lässt sich der Status eines*einer 

Arbeitnehmer*in von einer*einem Freiwilli-

gen wie folgt abgrenzen (Dürschmied, 

2021): Arbeitnehmer*innen sind zur wei-

sungsgebundenen, fremdbestimmten Arbeit 

in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet 

und erhalten hierfür ein Entgelt. Es ist also 

im Rahmen eines Arbeitsvertrages im We-

sentlichen auf den Austausch von Arbeits-

leistung und Vergütung gerichtet. Ausge-

hend vom Arbeitsvertrag, der in Kollektiv-

verträge (Tarifvertrag) eingebunden sein 

kann, wird der Rahmen der Weisungsbefug-

nis des Arbeitgebers (auch Direktionsrecht) 

festgelegt. Der Arbeitgeber kann also, an-

ders als bei der freiwilligen Tätigkeit, in 

weiten Bereichen einseitig die Arbeitsbe-

dingungen gestalten. Dies bedeutet, dass 

nach Einwilligung in einen Arbeitsvertrag 

Arbeit auch dann geschuldet wird, wenn 

bestimmte Tätigkeiten kurzfristig das 

Wohlergehen mindern, Stress auslösen oder 

nicht sinnerfüllend erscheinen. 

Über die rechtliche Beschreibung hinaus, 

sind berufliche Tätigkeiten dadurch ge-

kennzeichnet, dass für ihre Aufnahme spezi-

fische Fertigkeiten und Fähigkeit erforder-

lich sind. Bei Menschen sind Expert*innen 

dadurch gekennzeichnet, dass sie besondere 

Fähigkeiten besitzen, die durch spezifisches 

Können, Wissen und Kompetenzen deutlich 

werden. Meist verfügen Professionelle ge-

genüber Freiwilligen über mehr Erfahrung 

und eine spezifische berufliche Ausbildung, 

welche sie dazu befähigen, die gewünschte 

Dienstleistung auf Grundlage professionel-

ler Standards zu erbringen.  

Im Kontext tiergestützter Interventionen 

wird oft verneint, dass Tiere eine professio-
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nelle Arbeit ausüben, da vor allem «Emoti-

onsarbeit» und «Körperarbeit» geleistet 

wird. Diese Formen der Arbeit werden auch 

im Humanbereich mitunter nicht als voll-

wertige professionelle Tätigkeiten aner-

kannt, da sie von den Klienten*innen oft 

nicht als solche wahrgenommen werden. 

Bei solchen Dienstleistungen sind die Per-

sönlichkeit, die sozialen Kompetenzen und 

die Fähigkeit zur emotionalen Resonanz oft 

wichtiger als technische Fertigkeiten 

(Nickson et al., 2012), und dies gilt ebenso 

für Tiere, welche im tiergestützten Bereich 

mitarbeiten.  

Jedoch ist gerade für Tätigkeiten, bei denen 

intensive Gefühle und körperliche Nähe im 

Spiel sind, eine ausreichende Vorbereitung, 

professionelle Ausbildung und fortlaufende 

Unterstützung für Menschen wie Tiere not-

wendig. Tiere sind nicht zur Emotions- oder 

Körperarbeit geboren, auch wenn manche 

Menschen, die mit Tieren arbeiten, gerne 

behaupten, dass ihre Hunde, Pferde oder 

anderen tierlichen Mitarbeitenden nur «sie 

selbst sein müssen. Wenn menschliche wie 

tierliche Arbeitnehmer*innen gebeten wer-

den, einfach sie selbst zu sein», verschleiert 

dies, dass diese Tätigkeiten sehr wohl pro-

fessionelle Arbeit sind (Blackwell-Pal, 

2020).  

Gerade Menschen, die erklären das Tier als 

Tier zu lieben, und es in tiergestützten In-

terventionen „nur es selbst sein müsse“, 

verzweifeln häufig an seinem „Tiersein“ 

(Horowitz, 2019, 62-63) und anthropomor-

phisieren daher ihre Tiere. Tiere als profes-

sionelle tierische Teammitglieder anzuse-

hen, heißt ihr «Tiersein», ihre tierspezifi-

schen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuer-

kennen und anzunehmen, sie entsprechen 

vorzubereiten, auszubilden und kontinuier-

lich zu unterstützen. 

3.5.1 Das Anforderungsprofil – das Fä-

higkeitsprofil 

Die menschliche Perspektive 

Der Abgleich des Anforderungsprofils eines 

Arbeitsplatzes mit dem Fähigkeitsprofil 

ergibt das Eignungsprofil und bildet eines 

der wesentlichen Elemente vor der Auf-

nahme einer Arbeitstätigkeit. Dies erfolgt in 

der Regel zunächst durch die Erstellung 

eines Anforderungsprofils. Das Anforde-

rungsprofil besteht in einer Zusammenstel-

lung der Eignungsmerkmale sowie deren 

erforderlichen Ausprägungsgrade, die für 

die erwartete Leistung und die Zufrieden-

heit an einem Arbeitsplatz erforderlich sind. 

Das Anforderungsprofil ist das Ergebnis der 

Anforderungsanalyse. Eignungsmerkmale 

lassen sich dabei in drei Kategorien unter-

teilen (Höft, Püttner & Kersting, 2017):  

(1) Qualifikationsmerkmale: formal 

oder informell nachgewiesenes Wissen und 

Können;  

(2) Kompetenzen: gelernte, wiederhol-

bare Verhaltensweisen und abrufbare Wis-

sensbestände zur erfolgreichen Bewältigung 

beruflicher Aufgaben und  

(3) Potenziale: Fähigkeit einer Person, 

ihr bislang nicht vertraute Aufgaben zu be-

wältigen und weitere Kompetenzen zu ent-

wickeln. 

Mit Qualifikationen sind Wissen und Kön-

nen gemeint, die formal (z.B. Schul- oder 

Ausbildungsabschluss) oder informell (z.B. 

Fortbildungsnachweise, Arbeitszeugnisse, 

Referenzen) nachgewiesen sind. Kompeten-

zen sind gelernte, wiederholbare Verhal-

tensweisen und abrufbare Wissensbestände 

zur erfolgreichen Bewältigung beruflicher 

Aufgaben. Potenzialbeurteilungen beziehen 

sich primär auf tätigkeitsunerfahrene Per-

sonen, die erst durch eine weitere Qualifi-

zierung (z.B. Ausbildung, Einarbeitung) die 

Tätigkeit ausüben können. Überprüft wer-

den muss, ob sie sich das für die Verhal-



 

tensausübung erforderliche Wissen und 

Können im erforderlichen Ausmaß und in 

der zur Verfügung stehenden Zeit aneignen 

können. Je nach Alter sind hierbei auch 

Entwicklungs- und Reifeprozesse zu be-

rücksichtigen. 

Unter Eignungsmerkmalen sind keinesfalls 

nur «harte Faktoren» wie Eigenschaften (z. 

B. allgemeine Intelligenz), Fähigkeiten (z. B. 

Sprachverständnis), Fertigkeiten (z. B. Beur-

teilung schreiben können) oder Kenntnisse 

(z. B. rechtliche Bestimmungen) subsumiert. 

Mit der Berücksichtigung von Interessen, 

Motiven, Bedürfnissen und Wünschen der 

Personen werden ebenso «weiche Fakto-

ren» (z.B. emotionale Intelligenz) in die Be-

wertung der beruflichen Eignung einbezo-

gen.  

Anschließend wird durch Bewerbungsge-

spräche, Probearbeiten oder Verhaltensbe-

obachtungen ein Abgleich des Anforde-

rungs- und Fähigkeitsprofils vorgenommen. 

Bei mehreren Bewerber*innen wird 

der*diejenige den Arbeitsplatz erhalten, 

deren*dessen Fähigkeitsprofil am besten 

zum Anforderungsprofil passt. Ist nur ein*e 

Bewerber*in vorhanden, dann lassen sich 

aufgrund des Abgleichs Handlungsfelder 

erkennen, in denen zielgerichtete Maßnah-

men zur Anpassung des Arbeitsplatzes an 

die Fähigkeiten des*der Mitarbeiter*in oder 

umgekehrt abgeleitet und geplant werden 

können. 

Ziel ist es beruflichen Erfolg vorherzusagen 

(Palmer & Kersting, 2017). Berufliche Er-

folgskriterien umfassen neben Leistungskri-

terien auch Faktoren wie Arbeitszufrieden-

heit, psychische und physische Gesundheit 

und andere Aspekte des Wohlbefindens 

sowie Werte des persönlichen Wachstums 

und Erfolgserlebens. Damit werden bei-

spielsweise auch das Gefühl, gefordert zu 

sein, individuelles Sinnerleben oder andere 

subjektive Kriterien, zum Beispiel gesell-

schaftlichen Status zu erlangen, als Kriterien 

betrachtet, die beruflichen Erfolg markieren. 

Die tierbezogene Perspektive 

Allgemeine Überlegungen 

Bei Tieren, die mit Menschen zusammenar-

beiten, handelt es sich überwiegend um 

Hunde und Pferde sowie andere domesti-

zierte Haustiere, aber auch Bauernhoftiere 

arbeiten zunehmend in tiergestützten Inter-

ventionen mit. Es sind in der Regel Tiere, die 

sehr sozial sind, auch über Artgrenzen hin-

weg, und die Bereitschaft oder sogar Begeis-

terung für die Arbeit mit und für Menschen 

zeigen. Doch das bedeutet nicht zwangsläu-

fig, dass alles, was wir derzeit von diesen 

Tieren fordern, auch so vertretbar ist. Dass 

eine Tierart besonders für die Zusammen-

arbeit mit Menschen geeignet scheint, lässt 

nicht den Schluss zu, dass ein jedes einzelne 

Individuum tatsächlich mit uns zusammen-

arbeiten oder dies jeden Tag tun möchte 

(Coulter, 2017). Dies ist insbesondere bei 

Hunden zu beobachten, bei denen bestimm-

te Hunderassen als «Therapiehunde» ange-

priesen werden. Mit anderen Worten: Man 

kann sagen, dass die Mitarbeit bei tierge-

stützten Interventionen für Tiere möglich, 

manchmal sogar sinnstiftend ist. Des bedeu-

tet jedoch nicht, dass jedes Tier für jede 

Form der Mitarbeit geeignet ist.  

Denn die Mitarbeit in einem spezifischen 

Kontext erfordert ein entsprechendes Tem-

perament, eine entsprechende Persönlich-

keit, eine entsprechendes Verhaltensreper-

toire und eine entsprechende positive Ein-

stellung zur Mitarbeit. Dabei bestehen hohe 

Anforderungen nicht nur bezüglich der phy-

sischen Belastungen, sondern primär in der 

psychischen. Denn die Mitarbeit in tierge-

stützten Interventionen umfasst vor allem 

eine «emotionale Arbeit» zwischen Tier und 

Klient*in als auch die damit verbundene 

Bewältigung der erlebten Emotionen, also 

das innere Management von Gefühlen. Nicht 

alle Tiere wie auch nicht alle Menschen 

können oder wollen in einem engen ge-
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fühlsbetonten Kontakt «Emotionsarbeit» 

leisten.  

Domestizierte Tiere sind biologische als 

auch soziale Wesen und werden daher von 

ihrer genetischen Veranlagung, körperli-

chen Konstitution, ihrer Lebensgeschichte 

und ihren Erfahrungen beeinflusst (Coulter, 

2018). Dies bedeutet, Tiere, welche in tier-

gestützten Interventionen mitarbeiten, soll-

ten für diese Tätigkeit die entsprechenden 

Fähigkeiten und gleichzeitig ein Interesse an 

Menschen besitzen. Und umgekehrt: Von 

Tieren sollten keine Dinge verlangt werden, 

die nicht ihren physischen und psychischen 

Fähigkeiten entsprechen und die sie nicht 

tun wollen. Das bedeutet nicht, dass Tiere 

nicht auf ethisch vertretbare Weise an eine 

Mitarbeit herangeführt werden können. 

Jedoch sind Anforderungen, welche ihre 

Fähigkeiten und Fertigkeiten weit überstei-

gen und sie überfordern, nicht angemessen. 

Damit stellen sich zahlreiche weitere Fragen 

(Wohlfarth & Hediger, 2022):  

• Was wollen und können wir den Tie-

ren im Allgemeinen zumuten?  

• Und welchem Tier wollen wir welche 

Mitarbeit zumuten?  

• Wie können wir seine Eignung für 

eine spezielle Tätigkeit erfassen?  

• Wie können wir die Entscheidung zur 

Mitarbeit erkennen?  

• Wie können wir Tiere, die sich grund-

sätzlich zu eigenen scheinen und die 

mitarbeiten möchten, langsam und 

gewissenhaft auf ihre Tätigkeit vorbe-

reiten, ohne sie zu schädigen?  

Daher sind eindeutige «Stellenbeschreibun-

gen» mit der Formulierung expliziter Anfor-

derungen und Kriterien sowie der notwen-

digen Kompetenzen sinnvoll, denn diese 

können bei der Auswahl von Tieren hilfreich 

sein. Schon 2010 haben McNamara und Mit-

arbeitende (2010) darauf hingewiesen, dass 

jeweils spezielle Anforderungsprofile er-

stellt werden sollten, welche auf den jewei-

ligen Arbeitskontext bezogen sind. Denn die 

spezifischen Anforderungen bilden die 

Grundlage, um die Eignung eines Tieres für 

tiergestützte Interventionen umfassend 

bewerten zu können. Dies macht deutlich, 

dass angemessene Auswahlverfahren not-

wendig sind, mittels denen bewertet wird, 

wie das individuelle Tier mit den spezifi-

schen Anforderungen umgeht.  

Der Vergleich zwischen Anforderungen und 

Fähigkeiten befreit jedoch nicht von der 

Verpflichtung, bei der täglichen Arbeit je-

weils die Belastungen genau zu beobachten. 

Denn die Kontexte, in denen die Mitarbeit 

erfolgt, ändern sich, aber auch Tiere wie 

Menschen verändern sich, haben bessere 

und schlechtere Tage. Das heißt die tieri-

schen und menschlichen Teammitglieder 

sind dynamischen Veränderungen unter-

worfen, die einen erheblichen Einfluss auf 

die Anforderungen in tiergestützten Inter-

ventionen ausüben wie auch unsere Fähig-

keiten diese zu bewältigen. 

Ziel ist es «gute Arbeitsbedingungen» für 

Tiere zu gestalten und diese sind nur dann 

gegeben, wenn Faktoren wie Arbeitszufrie-

denheit, psychische und physische Gesund-

heit, Wohlbefinden, Wachstum, Erfolgser-

lebnisse und individuelles Sinnerleben mög-

lich sind.  

Spezifische Anforderungen beschreiben 

Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich 

aus dem spezifischen Bereich, in dem ein 

Tier mitarbeitet. Es ist sofort einsichtig, dass 

ein Hund, welcher in einer psychotherapeu-

tischen Praxis mitarbeitet, andere Anforde-

rungen erfüllen sollte als ein Hund, der in 

der ambulanten Ergotherapie oder aufsu-

chenden Sozialen Arbeit mitarbeitet. Die 

Bereiche, in denen Tiere mitarbeiten, sind 

so unterschiedlich, dass sich ein allgemeines 

Anforderungsprofil kaum erstellen lässt, 

wenn hierzu auch immer wieder Versuche 

unternommen wurden (u.a. Mutschler & 



 

Wohlfarth, 2014, Sozialministerium Öster-

reich, 2015 und Tabelle 2 exemplarisch für 

Therapiebegleithunde). Eine Übersicht zu 

Eignungsdiagnostik findet sich bei Ott et al. 

(2024). 

Tabelle 2:  Postulierte grundlegende 

Voraussetzungen und Verhaltenseigenschaf-

ten eines Therapiebegleithundes 

• einwandfreier Gesundheitsstatus 

• ausgeglichenes Wesen 

• mittlere bis hohe Reizschwelle 

• nervenstark gegenüber Umweltein-

flüssen 

• nahezu aggressionsfrei 

• nicht zu temperamentvoll 

(nach Schaffer & Phillips, 1993; Taylor & 

Mills, 2006; Duffy & Serpell, 2008; Fre-

derickson-MacNamara & Butler, 2010) 

 

Für tierbezogene Tätigkeiten sollte daher 

ein spezifisches Anforderungsprofil erstellt 

werden, in dem die Kernanforderungen 

detailliert beschrieben werden. Hilfreich 

können dabei die in Tabelle 3 beschriebe-

nen allgemeinen Verhaltensdimensionen 

sein, welche jedoch noch differenziert be-

schrieben und operationalisiert werden 

müssen, um sie einer genauen Beobachtung 

bzw. Messung zugänglich zu machen (Bei-

spiel siehe Tabelle 4). 

Tabelle 3: Mögliche grundlegende Verhal-

tensdimensionen beim Hund:  

A: Reaktion auf Körperkontakt 

B: Reaktionen auf andere Tiere 

C: Territoriales Verhalten 

D: Reaktion auf unerwartete Situationen mit 

fremden Personen 

E: Reagibilität auf unerwartete laute Reize 

F: Umgang mit Spiel- bzw. Beuteobjekten 

G: Lernfähigkeit im Hinblick auf soziales 

Lernen und Selbstlernfähigkeit 

 

Tabelle 4:  Beispiel für Verhaltensbeschrei-

bungen beim Hund (gekürzte Darstellung) 

0   Wehrt sich auf aggressive Weise oder 

zeigt sehr deutliche Stresszeichen 

1   Wehrt sich, jedoch nicht aggressiv oder 

zeigt deutliche Stresszeichen 

2   Unruhig und versucht Körperkontakt zu 

entkommen oder zeigt Stresszeichen 

3   Liegt entspannt und zeigt keine Stress-

zeichen 

Fähigkeiten erkennen 

Für viele Anbieter*innen tiergestützter In-

terventionen ist das körperliche und emoti-

onale Wohlbefinden ihrer Tiere entschei-

dend. Um dies erreichen zu können, muss 

eine gemeinsame Sprache zwischen Mensch 

und Tier entwickelt werden, mit der das 

Tier sein Unbehagen und seinen Wunsch, 

eine bestimmte Tätigkeit nicht ausführen zu 

wollen, ausdrücken kann. Nur wenn wir 

dem Tier die Möglichkeit gegeben zu kom-

munizieren, was es tun möchte, kann das 

Tier, sich für oder gegen eine Mitarbeit bei 

unterschiedlichen Aktivitäten entscheiden. 

Dabei haben die Menschen die Verantwor-

tung nicht nur zuzuhören, sondern auch 

dem Wunsch des Tieres entsprechend zu 

handeln. 

Tiere teilen uns ihr Inneres mit, aber Men-

schen sind gut darin, die Signale, die Tiere 

aussenden, durch eigene Projektionen zu 

überlagern bzw. in eigenen Projektionen zu 

verstricken (Jürgens, 2016). Das Tier sollte 

jedoch für sich gelten und die Menschen 

nicht ihre Wünsche und Bedürfnisse in das 

Tier hineinprojizieren. Es ist anzuerkennen, 

dass Tiere Subjekte mit individuellen Eigen-
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schaften und Fähigkeiten sind, welche sich 

ständig weiterentwickeln. 

Wichtig ist uns nochmals zu betonen, dass 

eine Eignung sich nur auf individueller Ebe-

ne des Tieres und anhand der spezifischen 

Gegebenheiten bei der jeweiligen Tätigkeit 

feststellen lässt. Daher bleibt der Wunsch 

nach einer allseits gültigen Regelung, ähn-

lich einem Begutachtungsverfahren wie es 

in Österreich seit 2015 für Therapiebegleit-

hunde gesetzlich geregelt ist, aus unserer 

Sicht in Bezug auf den Arbeitsschutzsicht 

unbefriedigend (Bundesministerium Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Konsumenten-

schutz, 2015). 

Wenn keine Eignung (mehr) gegeben ist? 

Tiere verändern sich, die Bedingungen, un-

ter denen sie mitarbeiten verändern sich. 

Dies kann dazu führen, dass ein Tier nicht 

mehr dazu geeignet ist, bei tiergestützten 

Interventionen mitzuwirken. Passen bei 

Menschen Anforderungen und Fähigkeiten 

nicht mehr zusammen, dann werden Men-

schen in der Regel an einen anderen Ar-

beitsplatz versetzt der entlassen. Fällt der 

Arbeitsplatz gänzlich weg, da der Betrieb 

geschlossen wird, muss sich der*die 

menschliche Arbeitnehmer*in eine neue 

Stelle suchen. Tiere können selten an einen 

anderen Arbeitsplatz umgesetzt werden 

und auch eine Entlassung lässt sich meist 

nur schwer realisieren.  

Daher sollte es einen klaren Plan geben, wie 

die Zukunft des Tieres gesichert werden 

kann: 

• Hat das Tier das Recht, in der Gruppe 

zu bleiben oder muss es die Gruppe 

verlassen? 

• Wird es durch ein anderes Tier ersetzt, 

so dass die Bezugsperson gezwungen 

ist, zwei Tiere zu halten? 

• Welche Möglichkeiten gibt es für das 

Tier, wenn sein*e Besitzer*in den Ar-

beitsplatz wechselt oder selbst in den 

Ruhestand geht? 

Diese Fragen sind bisher im Bereich tierge-

stützter Interventionen kaum beantwortet 

worden (Ng & Fine, 2019).  

3.5.2 Der Arbeitsvertrag 

Ein Arbeitsvertrag definiert die Rechte und 

Pflichten von Arbeitgeber*innen und Ar-

beitnehmer*innen. Während Arbeitneh-

mer*innen sich dazu verpflichten, die aus-

gehandelte Arbeit zu leisten, schreibt der 

Vertrag umgekehrt fest, dass der*die Ar-

beitgeber*in als Gegenleistung ein Arbeits-

entgelt zahlt. Über die Höhe dieses Betrags 

einigen sich beide innerhalb der Vertrags-

verhandlungen.  

Wesentlich ist also die Tätigkeitsbeschrei-

bung, denn mit ihr wird im Arbeitsvertrag 

festgelegt, welche Arbeiten in welchem Um-

fang auszuführen sind. Gemäß diesen Vor-

gaben muss jede*r Arbeitnehmer*in eine 

bestimmte Leistung für seinen*ihren Ar-

beitgeber*in auf Grundlage der im Arbeits-

vertrag genannten Tätigkeitsbeschreibung 

erbringen. 

Für menschliche Arbeitnehmer*innen sind 

im Allgemeinen die in Tabelle 5 aufgeführ-

ten Punkte in einem Arbeitsvertrag enthal-

ten. 

Tabelle 5: Wesentliche Aspekte eines Ar-

beitsvertrages 

1. Beginn und Ende des Arbeitsver-

hältnisses 

2. Der Arbeitsort 

3. Tätigkeitsbeschreibung 

4. Arbeitszeiten 

5. Arbeitsentgelt 

6. Dauer des jährlichen Erholungsur-

laubs 

7. Fristen für Kündigung des Arbeits-

verhältnisses 

8. Hinweise auf die Tarifverträge, Be-

triebs- oder Dienstvereinbarungen, 



 

die auf das Arbeitsverhältnis anzu-

wenden sind. 

Betrachten wir Tiere als Arbeitneh-

mer*innen dann ergeben sich für einen Ar-

beitsvertrag folgende wesentliche Punkte: 

1. Beginn und Ende des Arbeitsverhält-

nisses: Wann kann die Mitarbeit be-

ginnen? Wann kann ein Tier in Rente 

gehen? 

2. Arbeitsort: Ist der Arbeitsort geeignet, 

dass ein Tier dort mitarbeiten kann? 

3. Tätigkeitsbeschreibung: Die Tätigkeit 

bzw. Leistung, welche ein Tier zu er-

bringen hat, ist genau beschrieben. Es 

ist ein Anforderungsprofil zu erstel-

len. 

4. Arbeitszeiten: Festlegung der tägli-

chen wie der wöchentlichen Arbeits-

zeiten unter Beachtung möglicher 

weiterer Tätigkeits- und Aufgabenfel-

der des Tieres (z.B. Caretaker für Kin-

der, Freizeitpartner für Erwachsene). 

5. Arbeitsentgelt: Das Tier hat Anspruch 

auf eine Entlohnung für die von ihm 

geleistete Arbeit. Wie hoch müsste ei-

ne solche Entlohnung sein? In einem 

ersten Ansatz kann postuliert werden, 

dass der Lohn für alle Tätigkeiten, die 

ein Tier nachgeht, ausreichen sollte, 

um ein «gutes Leben» zu führen. Da 

Tiere oft mehreren Tätigkeiten nach-

gehen, ist das Arbeitsentgelt für tier-

gestützte Interventionen entspre-

chend zu berechnen. 

6. Neben dem Arbeitsentgelt ist daran zu 

denken, dass Tiere als Arbeitneh-

mer*innen auch Ansprüche bei Ar-

beitslosigkeit, Rente und Krankheit 

haben. Dies würde bedeuten, dass ne-

ben dem Arbeitsentgelt auch Finanz-

mittel für Veterinärmedizin, Ruhe-

stand und Zeiten ohne Verdienst zu-

rückgelegt werden müssen. 

7. Dauer des jährlichen Erholungsur-

laubs: Hat das Tier Anrecht auf be-

stimmte Tage, an denen es nicht ar-

beiten muss? 

8. Fristen für Kündigung des Arbeitsver-

hältnisses: Wie lange soll ein Tier 

noch mitarbeiten, wenn es eindeutig 

zeigt, dass es die Tätigkeit nicht mehr 

ausüben möchte. 

9. Hinweis auf die Tarifverträge, Be-

triebs- oder Dienstvereinbarungen, 

die auf das Arbeitsverhältnis anzu-

wenden sind: Im tiergestützten Be-

reich könnten dies die Merkblätter 

der Tierärzte für den Tierschutz, das 

Whitepaper der IAHAIO oder die Qua-

litätskriterien für tiergestützte Inter-

ventionen (Wohlfarth & Olbrich, 

2014) sein. 

Ob Tiere einer «Arbeit» im Sinne einer all-

gemeinen Tätigkeitsbeschreibung zustim-

men können, ist umstritten (Enman-Beech, 

2023; siehe auch: Kapitel 4 Autonomie – 

Einwilligung - Ablehnung). Auch ob sie «Ar-

beitsverträgen» zustimmen können und 

wenn ja, in welcher Form, wird derzeit 

durchaus kontrovers diskutiert (Enman-

Beech, 2023).  

Einige Tiere können vertragsähnliche Be-

ziehungen mit Menschen eingehen. Diese 

Beziehungen können für beide Seiten Vor-

teile beinhalten, die auch erst in der Zukunft 

eintreten werden. In einigen dieser Situati-

onen haben die Tiere vergleichsweise um-

fassende Möglichkeiten, dem Vertrag zuzu-

stimmen oder ihn abzulehnen – man denke 

nur an Freigängerkatzen. Aber in den meis-

ten Fällen wird eine Zustimmung zu einem 

Arbeitsvertrag nicht in vollen Umfang mög-

lich sein, da es dem Tier nicht möglich ist, 

die zukünftigen Auswirkungen vollständig 

zu überblicken und ihnen auch Möglichkei-

ten fehlen, ihre Forderungen spezifisch aus-

zudrücken. Daher wird die Zustimmung nur 

hypothetisch sein oder im Namen des Tieres 

durch die Bezugsperson erteilt werden 

(Enman-Beech, 2023). Jedoch ist es zweifel-

haft, dass ohne eine wirkliche Zustimmung 
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des Tieres, ein Vertrag zwischen Mensch 

und Tier gerecht sein kann.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Ar-

beitsvertrag nicht sinnvoll ist, denn er er-

möglicht, unser Denken zu strukturieren, 

Ansprüche und Gegenansprüche zu formu-

lieren und eine Zusammenarbeit zu legiti-

mieren (Enman-Beech, 2023). Somit ermög-

licht die Diskussion über einen «gerechten 

Arbeitsvertrag» für das mitarbeitende Tier 

eine differenzierte Betrachtung der Entloh-

nung, der Arbeits- und Ruhezeiten, der spe-

zifisch geforderten Tätigkeiten, der Mög-

lichkeiten einer Kündigung, sowie den An-

spruch auf einen wohlverdienten Ruhe-

stand. 

3.5.3 Kollektivverträge / Tarifverträge 

Die grundlegenden Ziele von Tarifverträgen 

sind: Sicherung von Mindestarbeitsbedin-

gungen, Sicherung des Lebensstandards und 

Herstellung humaner Arbeitsbedingungen. 

Tarifverträge werden für einzelne Branchen 

(z.B. Metallbranche) oder einzelne Berufs-

gruppen (z.B. Lokführer*innen, Ärzt*innen) 

geschlossen. Sie regeln u.a. Lohn und Gehalt, 

die Dauer der Wochenarbeitszeit, die 

Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit, die 

Entgelthöhe, die Urlaubsdauer, den Entgelt-

fortzahlungsanspruch bei Krankheit usw. 

Für die Mitarbeit von Tieren existieren kei-

ne Leitlinien, welche Tarifverträgen ent-

sprechen würden. Auch die Merkblätter 

„Tiere im sozialen Einsatz“ der Tierärzte für 

den Tierschutz fokussieren schwerpunkt-

mäßig die Haltungsbedingungen und nen-

nen nur einige allgemeine Kriterien für die 

Mitarbeit („Einsatzkriterien“) (TVT, 2023). 

Dies ist geschuldet, da es bisher noch keine 

Untersuchungen zu den Arbeitsbedingun-

gen in einzelnen Bereichen tiergestützter 

Interventionen vorhanden sind, sondern das 

Feld nur nach den groben Bereichen wie 

Therapie, Pädagogik oder Coaching unter-

schieden wird. Aus Sicht des «Animal La-

bour» wäre es jedoch dringlich anzuraten, 

Arbeitsbedingungen in spezifisch definier-

ten Bereichen wie tiergestützter Psychothe-

rapie, tiergestützter Bildung, tiergestützter 

Sozialer Arbeit, tiergestützter Ergotherapie 

u.a. zu beschreiben und für diese Tätigkeits-

bereiche die Anforderungen, wie Kriterien 

für tiergerechte Arbeitsbedingungen, abzu-

leiten. 

«Arbeit» umfasst nur einen kleinen Teil der 

Lebenszeit eines Tieres, daher müssen auch 

ihre Bedürfnisse außerhalb «Arbeit», ihre 

Beziehungen und ihre Gewohnheiten vor, 

während und nach der Arbeit ernst genom-

men werden. Dies hat Auswirkungen auf die 

tierlichen Arbeitnehmer*innen, z. B. darauf, 

wie viel Freizeit sie genießen und wie ihr 

Ruhestand aussieht, wenn sie nicht mehr 

arbeiten können 

3.5.4 Bezahlung 

Mit dem Verdienst aus der Arbeit sollen bei 

menschlichen Arbeitnehmer*innen in der 

Regel die Grundbedürfnisse abgedeckt wer-

den. Hierzu zählen: Nahrung, Unterkunft 

inklusive Miete und Innenausstattung, Klei-

dung, Gesundheitsversorgung, Bildung oder 

Freizeit. Mit seinem*ihrem Einkommen er-

wirbt der*die Arbeiternehmer*in für den 

Lebensunterhalt nötigen Mittel, die es 

ihm*ihr ermöglichen, seiner*ihrer Arbeit 

weiterhin nachzugehen.  

Ein möglicher Verdienst für Tiere ist davon 

teilweise zu unterscheiden und wird (noch) 

nicht in Geldform gezahlt (Coulter, 2016). 

Dennoch kann sich eine gerechte Entloh-

nung für Tierarbeit an diesen Prinzipien 

orientieren.  

  



 

Sie ist von den Bedürfnissen der jeweiligen 

Tierart und Tierrasse abhängig. So sind un-

ter anderem bei der Entlohnung von Tierar-

beit bei Eseln u.a. berücksichtigen: 

• Stallmiete inklusive Ausgaben für 

Weide, Paddock, Zäune, Unterstände 

• Futtermittel, Nahrungsergänzung 

• Tierarzt 

• Hufschmied 

• Osteopathie 

• Zahnarzt 

• Kosten für die Arbeitsmittel wie  

• Putzzeug 

• Halfter 

• Strick 

• Heugabel 

• Mistbesen 

• Kosten für die Versorgung durch den 

Menschen wie  

• Fahrtkosten (Kraftstoffe, Ab-

schreibung des Kraftfahr-

zeuges) 

• Kosten für Anhänger 

• Bezahlung des Menschen für 

seine Versorgungstätigkeit.  

Letztlich ist eine gerechte Bezahlung so zu 

berechnen, dass das Tier mit entlohnter 

menschlicher Unterstützung zufrieden und 

tierwürdig leben kann. 

Da domestizierte Tiere – wie beschrieben – 

oft mehreren Tätigkeiten nachgehen und 

tiergestützte Interventionen nur ein Teil der 

Tätigkeiten sind, ist der finanzielle Bedarf 

für ein «gutes Leben» entsprechend dem 

zeitlichen Umfang der einzelnen Tätigkeiten 

aufzuteilen. Wie viele Stunden verbringt 

zum Beispiel der Hund mit emotionaler und 

sozialer Unterstützung der Familienangehö-

rigen, wie viel als «Freizeitmitarbeiter», wie 

viel Zeit fungiert er als Teampartner bei 

tiergestützten Interventionen.  

Eine gerechte Bezahlung sollte auch die 

Vorsorge für die Zeit nach der Arbeitstätig-

keit (Rente) wie auch für Krankheitszeiten 

(Gesundheitsvorsorge) berücksichtigen. 

3.5.5 Kündigung 

Menschliche Arbeitnehmer*innen kündigen 

aus unterschiedlichen Gründen: da sie zu 

wenig Wertschätzung erfahren, ein zu ge-

ringes Gehalt erhalten, keine Aufstiegsmög-

lichkeiten sehen, sich durch zu viel psychi-

schen Druck überlastet fühlen, sich unter-

fordert fühlen und sich langweilen oder sich 

durch Überstunden überlastet fühlen. 

Folgt man dem Konzept des «Animal La-

bour» haben Tiere das Recht zu kündigen. 

Tiere können uns ihre Kündigungsgründe 

nicht mitteilen und doch kann davon ausge-

gangen werden, dass einige der obigen Fak-

toren, ebenfalls zu einer Kündigung bei Tie-

ren führen können. 

Anzeichen einer «Kündigung» kann ausge-

prägter Stress bei tiergestützten Interven-

tionen sein oder das Zeigen von Abneigung 

gegen den Kontakt mit Menschen. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass Tiere diese Anzei-

chen nicht deutlich zeigen, obwohl sie nicht 

mehr mitarbeiten möchten. Vor allem Hund 

zeigen, aufgrund ihres gehorsamen Wesens 

und ihres Wunsches ihren Besitzern zu ge-

fallen, oft nur sehr diskrete Zeichen dafür, 

dass die Arbeit belastend ist und sich nega-

tiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt.  

3.5.6 Rente 

Menschen, welche ihre Tiere in tiergestützte 

Interventionen mitarbeiten lassen, werden 

zustimmen, dass diese Tiere nach ihrem 

«Arbeitsleben» ein Recht auf einen wohl-

verdienten Ruhestand haben. Die «Tierar-

beit» endet zwar mit der Mitarbeit in tierge-

stützten Interventionen, jedoch schließt sie 

die Pflicht ein, vorausschauend zu planen, 

um dem Tier bis an sein Lebensende ein 

erfülltes Leben, also eine «Erwerbsunfähig-

keitsrente» bzw. «Altersrente» zu ermögli-

chen (Ng & Fine, 2019). Wenn tierliche Mit-

arbeitende ans Ende ihrer Lebensleistung 

kommen, ein Ruhestand vorenthalten wird, 

stellt dies nicht nur eine Verletzung ihrer 
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natürlichen Rechte dar, sondern es ist eine 

Ausbeutung des schwächeren Partners 

(Niesen, 2022).  

Menschen nehmen meist Abschied vom Ar-

beitsleben, wenn sie es sich finanziell leisten 

können, sie ein bestimmtes Alter erreicht 

haben oder ihr Gesundheitszustand eine 

Erwerbstätigkeit nicht mehr zulässt. Das 

Rentenalter von 65-67 Jahren wurde unter 

anderem festgelegt, da im Alter die kogniti-

ve und körperliche Leistungsfähigkeit nach-

lässt und daher die geforderte Arbeitsleis-

tung nicht mehr erbracht werden kann (La-

zear, 1979). Der Übergang vom Arbeitsleben 

in die Rente ist für viele Menschen eine be-

lastende Zeit, da der neue Lebensabschnitt 

mit vielen Veränderungen verbunden ist. 

Jahrelang gewohnte Tätigkeiten entfallen; 

neue Tätigkeiten müssen entfaltet werden. 

Eine für viele sehr bedeutsame Rolle, die 

Berufsrolle, geht verloren. Die alltägliche 

Zeitorganisation, die bisherige, gewohnte 

Tagesstrukturierung, muss geändert und 

neugestaltet werden. 

Ähnliches gilt auch für Tiere. Denn was be-

deutet «Ruhe» oder «Ruhestand» für Tiere? 

Für einen Hund mag dies das relativ stress-

freie Zusammenleben mit seinem Men-

schenrudel sein. Für den Esel das Zusam-

menleben mit Artgenossen in einer Umge-

bung, die seinem natürlichen Lebensraum 

entspricht. Problematisch wird es, wenn 

«Ruhe» auch weniger Kontakt zu Menschen 

beinhaltet. Denn empfinden Tiere die Mitar-

beit in tiergestützten Interventionen als 

angenehm, kann es sein, dass das Tier (wie 

Menschen übrigens auch) seine Arbeit ver-

misst, da es sich an den Arbeitsrhythmus, 

die soziale Interaktion mit Menschen und 

die Abwechslung im ansonsten wenig eintö-

nigen Alltag gewöhnt hat. 

Daher sollte für Tiere der Übergang in den 

Ruhestand sorgfältig vorbereitet werden 

und nicht abrupt erfolgen. Auch muss für 

den Ruhestand finanziell vorgesorgt wer-

den. Dies bedeutet, dass während des Er-

werbslebens für die Rente angespart wer-

den muss, was wiederum bedeutet, dass die 

Bezahlung ausreichen sollte, um einen Kapi-

talstock zu bilden. 

Nicht für jedes Tier ist der Ruhestand im-

mer erholsam oder förderlich. Dieser kann 

zu Langeweile oder Frustration beim Tier 

führen, da es plötzlich keine Aufgabe im 

Leben mehr hat. Darüber hinaus verlangsa-

men körperliche und geistige Stimulation 

den Alterungsprozess. Insbesondere soziale 

Interaktionen sind ein wichtiger Aspekt 

gesunden Alterns. Daher kann ein Ruhe-

stand, der mit wenig körperlicher und geis-

tiger Anregung einhergeht, den Alterungs-

prozess beschleunigen (Ng & Fine, 2019). 

Wann eine «Pensionierung» eines Tieres aus 

gesundheitlichen oder Altersgründen erfor-

derlich wird, ist bisher noch nicht evidenz-

basiert untersucht worden. Ebenfalls ist es 

schwierig, das Rentenalter zu bestimmen, 

wenn man die unterschiedliche Lebenser-

wartung verschiedener Tierarten berück-

sichtigt. Ältere Tiere sind von Natur aus 

weniger belastbar, brauchen mehr Zeit, um 

sich von Stress zu erholen, und sind daher 

möglicherweise nicht mehr so gut in der 

Lage soziale Situationen zu bewältigen 

(Glenk & Foltin, 2021). Auch die Dauer, Häu-

figkeit und die Art der Tätigkeit kann ent-

scheidend sein. So arbeiten Assistenzhunde 

oft 24 /7 die Woche, während Therapiebe-

gleitpferde, -esel und -hunde oft einen be-

stimmten Arbeitsrhythmus mit strukturier-

tem Einsatz und geplanten Pausen wie Ru-

hezeiten haben.  

Dies schlägt sich auch auf die Dauer eines 

möglichen Erwerbslebens nieder. So zeigt 

sich bei Assistenzhunden, dass diese auf-

grund ihrer langen Arbeitszeit nach weni-

gen Jahren ihre Aufgabe nicht mehr zuver-

lässig erfüllen, sie sich gleichsam selbst be-

renten. Die Anzeichen hierfür sind vermehr-

tes aggressives Verhalten, das Auftreten von 

Krankheiten, die zunehmende Angst vor 

Fremden oder übermäßige Erregbarkeit. 



 

Auch Stresserkrankungen wurden bei Assis-

tenzhunden häufiger festgestellt und die 

Lebenserwartung ist deutlich kürzer als bei 

Familienhunden (Burrows, Adams & Mill-

man, 2008). 

Daher können auch für Tiere als Mitarbei-

tende in tiergestützten Interventionen eini-

ge Kriterien für den Ruhestand festgehalten 

werden (Ng & Fine, 2019): 

(1) Für den Ruhestand ist bei mitarbei-

tenden Tieren z.B. in finanzieller Hinsicht 

vorzusorgen. 

(2) Das Tier erreicht das Seniorenalter, 

wenn es die letzten 25% der allgemeinen 

Lebenserwartung erreicht hat. Jedoch ist 

schwierig, eine allgemeingültige Altersgren-

ze festzulegen, da die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Tierrassen und auch 

den Tierindividuen sehr groß sind. So wird 

empfohlen, dass Hunde in den Ruhestand 

gehen sollten, sobald sie das für die jeweili-

ge Rasse typische Seniorenalter erreicht 

haben, was bei vielen großen Rassen in der 

Regel zwischen dem 8 und 10 Lebensjahr 

der Fall ist.  

(3) Der Eintritt in den Ruhestand ist 

dann sinnvoll, wenn das Tier Anzeichen von 

ausgeprägtem Stress bei tiergestützten In-

terventionen oder Zeichen von Abneigung 

gegen Interaktion mit Menschen zeigt. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass Tiere diese An-

zeichen nicht immer deutlich zeigen. Beson-

ders bei Hunden, aufgrund ihres gehorsa-

men Wesens und ihres Wunsches ihren Be-

sitzern zu gefallen, zeigen sie möglicher-

weise keine offensichtlichen Anzeichen da-

für, dass die Arbeit belastend ist und sich 

negativ auf ihr Wohlbefinden auswirkt.  

(4) Rente ist auch dann angezeigt, wenn 

körperliche Beschwerden oder das Nachlas-

sen von Sinnesleistungen auftreten. Um 

frühzeitig körperliche Beschwerden zu er-

kennen, sind umfassende veterinärmedizi-

nische Untersuchungen notwendig, wie z. B. 

vollständiges Blutbild, Urinstatus und 

Schilddrüsenwerte. Diese sollten in sechs-

monatigen Abständen überwacht werden, 

um subklinische Krankheiten zu erkennen. 

Ähnlich wie auch bei Menschen können 

Schmerzen im Zusammenhang mit Muskel-

Skelett-Erkrankungen, Atembeschwerden, 

neurologische Erkrankungen, neurovegeta-

tive Erkrankungen mit Erbrechen, Durchfall, 

vermehrtem Urinieren, Harninkontinenz 

und Stuhlinkontinenz zu einer vorzeitigen 

Berentung führen. 

Ruhestand bedeutet für das mitarbeitende 

Tier, dass es nun nur noch die Rolle eines 

Haustieres bzw. Nutztieres einnimmt. Auf 

den ersten Blick erscheint dieser Übergang 

recht einfach, doch abrupte Veränderungen 

der Routine können jedoch beim Tier Stress 

auslösen. Für ein Tier, das häufig und über 

einen langen Zeitraum hinweg mitgearbeitet 

hat, kann ein jähes Ende der Tätigkeit nega-

tive Auswirkungen besitzen, da seine Routi-

ne und seine erwartete Aktivität im Leben 

verloren gehen. Dem kann man entgegen-

wirken, in dem  

• die Interventionen in Dauer, Häufig-

keit und/oder Intensität reduziert 

werden und ein stufenweiser Über-

gang in den Ruhestand ermöglicht 

wird; 

• die geistige und körperliche Leis-

tungsfähigkeit des Tieres seinem Alter 

entsprechend gefördert wird; 

• vielfältige gemeinsame Aktivitäten 

und sozialen Interaktionen zwischen 

Bezugsperson und Tier unternommen 

werden, um die fehlende Routine und 

Aktivität auszugleichen. 

 

 

4 Autonomie – Einwilligung - Ablehnung 
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Menschen können frei entscheiden, ob sie 

eine bestimmte Arbeit annehmen möchten 

oder nicht, also ob sie einen Arbeitsvertrag 

eingehen. Schwieriger ist die Zustimmung 

zu bzw. Ablehnung von einer bestimmten 

Tätigkeit, denn hier besitzt der Arbeitgeber 

im Rahmen des Arbeitsvertrages ein weit-

gehendes Direktionsrecht. Nur wenn 

dem*der Arbeitnehmer*in unangemessene 

Arbeit zugewiesen wird, darf sie diese Ar-

beit verweigern. Leichte Erkrankungen, eine 

zeitweise Einschränkung des Wohlbefin-

dens, arbeitsüblicher Stress, Gefühl der 

Nutzlosigkeit sind keine Gründe die Arbeit 

zu verweigern. 

Überträgt man dies auf tiergestützte Inter-

ventionen, so würde dies bedeuten, dass 

innerhalb einer einzelnen Intervention dem 

Tier ein gewisses Missbehagen und ein ge-

wisses Ausmaß von Stress zugemutet wer-

den darf. Auch eine gewisse Funktionalisie-

rung ist – überträgt man die humanen Krite-

rien – zulässig. 

Es gibt bislang nur wenige Diskussionen 

darüber, ob oder wie die Einwilligung eines 

Tieres eingeholt werden kann. Ausgangs-

punkt ist zunächst die Frage, ob ein Tier 

überhaupt in der Lage ist, Chancen und Ri-

siken abzuwägen. 

4.1 Freie Willensbestimmung 

Entscheidenden Kriterien, die eine freie 

Willensbestimmung bei Menschen ausma-

chen, sind: (1) die Einsichtsfähigkeit und (2) 

die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu han-

deln.  

Die Einsichtsfähigkeit setzt voraus, dass im 

Grundsatz die für und gegen Tätigkeit spre-

chenden Kriterien erkannt und gegeneinan-

der abgewogen werden können. Wenn eine 

Person dazu in der Lage ist, muss sie wei-

terhin nach diesem Ergebnis handeln und 

sich dabei auch beispielsweise von dem 

Einfluss interessierter Dritter abgrenzen 

können. Erst dann ist eine Person in der 

Lage, zum Beispiel Verträge abzuschließen. 

Derzeit gehen wir davon aus, dass nur we-

nige Tier eine «freie Willensbestimmung» 

im oben genannten Sinne besitzen (Enman-

Beech, 2023).  

Für eine Tätigkeit in tiergestützten Inter-

ventionen bedeutet dies (modifiziert nach 

Blattner, 2020): Die Bezugsperson interpre-

tiert erstens den subjektiven Willen des 

Tieres, um festzustellen, ob es tatsächlich 

«einwilligt» und zweitens ist sie befugt, sich 

über diesen subjektiven Willen hinwegzu-

setzen, wenn sie der Meinung ist, dass dies 

aus einer «objektiven» oder «informierten» 

Sicht dem Wohl des Tieres dient. Die Be-

zugsperson muss damit sowohl die Willens-

äußerung des Tieres wahrnehmen, interpre-

tieren und dann im «besten Interesse» des 

Tieres handeln.  

Dies mag zunächst als eine ideale Lösung 

erscheinen, da sie sicherstellt, dass in einer 

vom Menschen dominierten Welt auf die 

Präferenzen der Tiere eingegangen wird, 

und sie gleichzeitig - wo nötig - davor 

schützt, allzu riskante Entscheidungen zu 

treffen.  

Was dabei jedoch außer Acht gelassen wird, 

sind die Gefahren eines übermäßigen Be-

strebens der Bezugsperson, das Wohl des 

Tieres zu schützen (Blattner, 2020). Das 

bedeutet: Gerät der Wille eines Tieres, eine 

Tätigkeit auszuüben bzw. abzulehnen, mit 

der Einschätzung bzw. den Wünschen der 

Bezugsperson in Konflikt, wird die Bezugs-

person meist in ihrem Sinne entscheiden. 

Aus dem Bereich der Kindheitsforschung ist 

dieses Phänomen bekannt: Kinder werden 

als kompetent angesehen, wenn sie mit dem 

Rat der Ärzte einverstanden sind, aber als 

inkompetent, wenn sie den Rat nicht befol-

gen wollen (Neill, 2005). 

Paternalistische, bewusste Muster aber auch 

unbewusste Projektionen eigener Wünsche, 

sind in der Beziehung zwischen Mensch und 

Tier tief verwurzelt (Wohlfarth & Mutschler, 



 

2022). Paternalistische Muster bedeuten, 

dass die Bezugsperson meint, zu wissen, 

welche Aspekte ein «gutes Leben» für das 

Tier ausmachen. Sie werden auch gespeist 

von der Vorstellung, dass Haustiere unmög-

lich ein Leben führen können, das frei von 

menschlicher Beeinflussung und Kontrolle 

ist. Unbewusste Projektionen meint, dass 

wir Tieren unsere eigenen, menschlichen 

Gedanken oder Gefühle zuschreiben. Dies 

gilt selbst dann, wenn in tiergestützten In-

terventionen eher von «Zuneigung» oder 

sogar «Liebe» gesprochen wird als von «Ar-

beit» oder «Tätigkeiten» (Blattner, 2020).  

Wenn wir Tiere als vollwertige Teammit-

glieder bei tiergestützten Interventionen 

ansehen, dann müssen wir auch das intrin-

sische Interesse der Tiere an Autonomie 

akzeptieren, Dazu gehört, dass wir Tiere 

ermöglichen, ihren eigenen Weg zu wählen, 

und dazu gehört auch, «Fehler» zu machen 

(Blattner, 2020). 

Besonders in tiergestützten Interventionen 

sollte die Gleichwürdigkeit von Mensch und 

Tier beachtet werden, Tiere also das Recht 

besitzen, Teil eines gleichwürdigen Teams 

zu sein, ihre eigenen Beziehungen zu gestal-

ten, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken, 

ihr Leben nach ihren eigenen Regeln zu le-

ben und ein Mitspracherecht bei der Gestal-

tung von Regeln zu haben, die ihr Leben 

bestimmen (Donaldson & Kymlicka, 2011). 

Im Kontext tiergestützter Interventionen 

könnte im Sinne einer triadischen Bezie-

hung Therapeut*in / Pädagoge*in, Klient*in 

und Tiere füreinander arbeiten, um Ziele zu 

erreichen, die von allen geteilt werden und 

für alle wertvoll sind. Damit kann ein sozia-

les Miteinander geschaffen werden, das so-

wohl das psychische Wachstum von Tieren 

und Menschen fördert. Die Gleichwürdigkeit 

kommt auch im One-Health-Ansatz zum 

Ausdruck (Chalmers, 2015; Hediger, Meiss-

ner & Zinsstag, 2019). 

4.2 Arbeit unter Zwang 

Dem Recht, einem Arbeitsverhältnis im All-

gemeinen und einer Tätigkeit im Speziellen 

zustimmen bzw. abzulehnen, ist inhärent 

das Verbot von Arbeit unter Zwang. 

Zwangsarbeit wird von der IAO (Internatio-

nal Labour Organisation, 2005) definiert als 

„jede Arbeit oder Dienstleistung, die einer 

Person unter Androhung einer Strafe abver-

langt wird und für die sich die betreffende 

Person nicht freiwillig zur Verfügung ge-

stellt hat“. Zwang kann durch strafrechtliche 

Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen, die 

Androhung von Entlassung oder von Verlust 

von Rechten und Privilegien, von Gewalt 

oder auch psychischer Bedrohung ausgeübt 

werden (International Labour Organisation, 

2005). Die Zustimmung eine Arbeit zu leis-

ten, muss sowohl zu Beginn wie auch im 

Verlauf regelmäßig abgefragt werden, ohne 

Gewalt, Zwang, Nötigung, Bedrohung oder 

Androhung des Verlusts von Privilegien. Alle 

Arbeitnehmer*innen -Menschen wie Tiere- 

müssen die Freiheit haben, ihre Zustim-

mung jederzeit zu widerrufen (Blattner & 

Bossert, 2022). 

Nehmen wir vor allem dem Aspekt von 

Rechten und Privilegen ernst, dann stellt 

sich die Frage, in welcher Form wir Tiere 

zur Mitarbeit motivieren. Es geht hier nicht 

um Geld und Lohn, sondern um Anreiz- und 

Belohnungssysteme, die entwickelt worden 

sind und die im großen Ganzen nicht so 

richtig zu funktionieren scheinen. Denn in 

einem Belohnungssystem müssen wir die 

Frage beantworten, wer wird durch wen mit 

was wofür belohnt? Es stellt sich die span-

nende Frage, ob Belohnungssysteme eigent-

liche intrinsische Motivation befördern oder 

einem Lohnsystem gleichzustellen sind. 

Déleages (2019) stellt heraus, dass es bei 

der Arbeit mehr um das tierliche Anerken-

nungsbedürfnis geht, denn Konditionierung 

ist allein nicht tragend für eine längerfristi-

ge Mitarbeit. 
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Auch wenn genügend anderes Futter zur 

Verfügung steht, besteht der Verlust von 

Privilegien, wenn der Hund beispielsweise 

bei Verweigerung der Mitarbeit kein Le-

ckerli bekommt. Der Zwang entsteht also 

nicht erst, wenn Nahrung für das Überleben 

vorenthalten wird, sondern schon dann, 

wenn «das Oberleckerli» gestrichen wird. 

Durch Konditionierung wird der Verlust von 

Privilegien angedroht (Wenn-Dann Beloh-

nung). Zudem ist bekannt, dass der Verlust 

von Anerkennung, Bestätigung und Beloh-

nung, also wenn die Erwartung nicht erfüllt 

wird, als aversiv erlebt wird. Nur wenn die 

Arbeit keinen Spaß macht und als Routine 

erlebt wird, kann möglicherweise durch 

Wenn-Dann Belohnung die Motivation er-

höht werden (Déleages, 2019).  

In unserer Gesellschaft wird viel mit Beloh-

nung und Bestrafung gearbeitet. Wir sollten 

uns gut überlegen, ob wir diese Prinzipien 

auch auf unsere Tiere übertragen möchten. 

Denn auch bei positiver Verstärkung hat das 

Tier nicht mehr die volle Entscheidungs- 

und Handlungsfreiheit, denn es hat nicht 

mehr die freie Entscheidung, ob es die vom 

Menschen gewünschte Handlung durchfüh-

ren möchte oder nicht. Denn durch Konditi-

onierung werden kurze neuronale Schalt-

kreise im Gehirn verändert, die sich der 

bewussten, kognitiven Kontrolle entziehen. 

Versteht man die gemeinsame Tätigkeit als 

Teamarbeit, dann ist es wichtig, dass jeder 

seine Aufgaben hat und dass es völlig nor-

mal ist, sich gegenseitig zu helfen. Man tut 

das, weil man es gerne macht, und weil man 

dafür entlohnt wird, nicht, um belohnt zu 

werden. 

4.3 Zustimmung einholen 

4.3.1 Informieren 

Voraussetzung für eine Einwilligung, auch 

wenn diese «nur» durch Köpersprache zum 

Ausdruck kommt, ist, dass Tiere Zugang zu 

allen Informationen haben, die für eine in-

formierte Entscheidung erforderlich sind. 

Diese Informationen können wir Tieren 

nicht durch Sprache vermitteln, sondern wir 

müssen andere Wege finden, damit Tiere 

mögliche Risiken und Vorteile einer Arbeit 

erkennen (ausführlich: Blattner, 2020). Wir 

müssen also mehr darüber lernen, wie Tiere 

Informationen sammeln und weitergeben.  

Zu beachten ist jedoch, dass einige Tiere, die 

bisher nicht die Wahl hatten, einer be-

stimmten Arbeit zustimmen bzw. sie ableh-

nen, nicht erfahren genug sind, um be-

stimmte Informationen zu verstehen und 

die Risiken und Vorteile einer bestimmten 

Entscheidung abzuschätzen. Bei diesen Tie-

ren sollte ein vermehrtes Augenmerk auf 

die Ablehnung einer bestimmten Tätigkeit 

gelegt werden. So können zum Beispiel 

Rückzugsmöglichkeiten für Tiere geschaffen 

werden, die nicht mehr mitarbeiten möch-

ten. 

4.3.2 Kann ein Tier einwilligen oder 

ablehnen? 

Wenn man Tieren das Recht auf Selbstbe-

stimmung zuerkennt, muss man auch be-

antworten, wie die Zustimmung eingeholt 

wird. Tiere können keinen Vertrag im Sinne 

eines «informed consent» (deutsch: infor-

mierte Zustimmung) unterschreiben.  

Im weiteren Sinne stellt sich die Frage, ob 

Tiere überhaupt die Wahl haben, in tierge-

stützten Interventionen einzuwilligen und 

diese Form der Arbeit auch wieder zu been-

den, wenn sie das Bedürfnis hierzu haben. 

Bisher werden die Tiere weitgehend nach 

subjektiven Gesichtspunkten wie Aussehen 

oder in der Literatur beschriebenen Verhal-

tenseigenschaften der Tierart bzw. Rasse 

(z.B. Will to please, ruhiges Temperament) 

ausgewählt und ihre Einwilligung vorausge-

setzt. Häufig wird die Einwilligung auch 

damit begründet, dass die Mitarbeit in tier-

gestützten Interventionen Tiere «rette», da 



 

sie andernfalls in Tierheimen verbleiben 

oder sogar eingeschläfert werden müssten.  

Grundsätzlich ist empirisch gesichert, dass 

Tiere, welche Wahlmöglichkeiten besitzen, 

sich wohlerfühlen und weniger Stressanzei-

chen zeigen. Wenn Tiere Kontrolle und Ent-

scheidungsfreiheit ermöglicht wird, hat dies 

direkte Auswirkungen auf ihre seelische 

und körperliche Gesundheit (Leotti, Iyengar 

& Ochsner, 2010). Auch vermindern Wahl-

möglichkeiten zumindest theoretisch die 

Bedeutung der menschlicher Bezugsperso-

nen als Entscheider*innen darüber, was 

Tiere wollen, und ermöglicht stattdessen 

den Tieren, selbst ihre bevorzugten Alterna-

tiven zu wählen (z.B. Decker, Lavery & Ma-

son, 2023). Es soll hier nicht unerwähnt 

bleiben, dass auch eine Überforderung in 

Entscheidungssituationen, umgangssprach-

lich «Qual der Wahl» (englisch: choice over-

load) auftreten kann, wenn zu viele oder 

unklare Wahlmöglichkeiten bestehen (z.B.). 

Unter solchen Umständen sinkt die Motiva-

tion, steigt die Unzufriedenheit und es 

kommt zu einem stärkeren Erleben negati-

ver Emotionen. Es ist anzunehmen, dass 

Wahlmöglichkeiten unter solchen Umstän-

den auch für Tiere schädlich sein können, 

indem sie Hilflosigkeit und damit Stress 

verursachen (Pepper, 2020). Es kommt also 

im Wesentlichen darauf an, wie die Zustim-

mung von Tieren eingeholt wird (). Und dies 

geschieht am besten durch einfache und 

eindeutige Wahlmöglichkeiten (Ja-Nein Al-

ternativen). 

Ob wie Blattner (2020) argumentiert, Tiere 

durch Körpersprache anzeigen können, ob 

sie im Allgemeinen arbeiten möchten, ist 

umstritten, denn Pepper (2022) postuliert, 

dass eine Einwilligung immer kontextab-

hängig ist und nur für spezifische Aktivitä-

ten und Interaktionen gilt. Auch Coulter 

(2022, S. 39) verneint, dass „Tiere kognitiv 

in der Lage sind, [...] die volle Tragweite der 

Zustimmung zu einer Beschäftigung zu be-

greifen. Sie sind vielleicht nur in der Lage 

Interesse an bestimmten Aufgaben oder 

Arbeitsprozessen zu signalisieren, nicht 

aber den Prozess der Arbeit selbst“ (Über-

setzung durch die Verfasser).  

Wie Blattner (2020, S. 106)) anmerkt, „kön-

nen Tiere nicht um ihre Zustimmung gebe-

ten werden, wenn sie nicht Zugang zu allen 

Informationen haben, die für eine informier-

te Entscheidung erforderlich sind". Nun ist 

zu fragen, ob zum Beispiel ein Hund verste-

hen kann, was es bedeutet, ein Therapiebe-

gleithund zu sein (Pepper, 2022). Kann er 

dies nicht umfassend begreifen, dann würde 

dies bedeuten, dass Menschen von Hunden 

keine Einwilligung für die Mitarbeit in tier-

gestützten Interventionen verlangen kön-

nen. Tiere in tiergestützten Interventionen 

können, so Pepper (2022) ihre körper-

sprachliche Zustimmung geben, Menschen 

zum Spazierengehen zu begleiten, gestrei-

chelt zu werden oder zu spielen, sie können 

jedoch nicht der Mitarbeit in tiergestützten 

Interventionen im Allgemeinen zustimmen. 

Die Argumentation von Pepper kann nicht 

ganz überzeugen, denn domestizierte Tiere 

sind sehr wohl in der Lage eine soziale Rolle 

einzunehmen und sie schätzen oft ihre Rol-

le, da sie einen wertvollen Beitrag für eine 

Gemeinschaft leisten, die ihnen wichtig ist 

und der sie sich zugehörig fühlen (Kymlicka 

& Blattner, 2022). Insofern sich Tiere als 

Mitglieder einer Gemeinschaft (eines «Wir») 

sehen, können sie sehr wohl soziale Rollen 

ausfüllen, die zu diesem «Wir» beitragen, 

selbst wenn sie die spezifischen Ziele oder 

Zwecke, die dieser Rolle zugrunde liegen, 

nicht vollständig verstehen (, S. 37). 

 

Auch wenn die körpersprachliche Zustim-

mung zumindest zu einzelnen Interaktionen 

und Aktivitäten möglich ist, müssen wir erst 

noch feststellen, ob Menschen die Erlaubnis 

haben, Tiere bei Arbeiten mitarbeiten zu 

lassen, bei denen sie auf eine Art und Weise 

trainiert oder konditioniert werden, der sie 
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nicht zustimmen oder die sie nicht billigen 

würden.  

Damit ist ein zentrales Problem des Kon-

zepts «Animal Labour» angesprochen: Nutzt 

das Konzept nur dem Menschen oder wie, S. 

15) formuliert, beinhaltet Tierarbeit, dass 

Menschen Tiere „anwerben“, damit sie „für 

uns“ arbeiten und „vom Menschen zugewie-

sene“ Aufgaben erledigen, welche allein 

menschliche Bedürfnisse befriedigen. Pep-

per (2022) verweist damit zu Recht darauf, 

dass Menschen Tiere nicht zu Tätigkeiten 

heranziehen dürfen, die nur darauf abzielen, 

vom Menschen festgelegte Ziele zu errei-

chen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 

bei tiergestützten Interventionen immer 

gefragt werden sollte, welchen Mehrwert 

die Intervention für das Tier besitzt (Wohl). 

4.3.3 Einwilligung oder Ablehnung ein-

holen 

Eine Zustimmung kann nur dann im Sinne 

eines «informed consent» eingeholt werden, 

indem den Tieren die Gelegenheit gegeben 

wird, frei zu entscheiden, ob sie mitarbeiten 

möchten. Dies kann durch jederzeit frei zu-

gängliche Rückzugsorte geschehen oder 

auch durch das Beachten körpersprachli-

cher Äußerungen. 

Tiere nutzen vor allem ihre Körpersprache, 

jedoch auch paraverbale, olfaktorische und 

andere Signale, um ihre Bereitschaft zu 

kommunizieren, sich auf eine bestimmte 

Arbeit einzulassen oder sie abzulehnen. 

Daher muss in tiergestützten Interventionen 

besonders auf körpersprachliche Signale 

also auf den Ausdruck von Furcht, Angst, 

Verwirrung, Zögern oder Misstrauen geach-

tet werden, denn nur wenn wir diese ver-

stehen, können wir etwas über die Vorlie-

ben der Tiere erfahren und Hinweis erhal-

ten, ob eine Zustimmung erfolgt oder nicht. 

Dabei ist eine auf dem körpersprachlichen 

Ausdruck basierende Form der Zustimmung 

oder Ablehnung von Natur aus eher dyna-

misch und muss eine Vielzahl paraverbaler 

und nonverbaler Kommunikationssignale 

einbeziehen. Letztlich entwickelt sie sich 

durch die individuelle Interaktion und per-

sönliche Erfahrung zwischen Tier und Be-

zugsperson.  

Autonomie im Sinne einer Einwilligung oder 

Ablehnung erfordert daher ein stetes kriti-

sches Hinterfragen, ob denn alle Bedingun-

gen erfüllt sind, die einen von uns in unserer 

Realität als Menschen wahrgenommenen 

Wunsch des Tieres zu einem autonomen 

Wunsch machen (modifiziert nach Maio, 

2012). Diese Bedingungen zu beurteilen, ist 

im Alltag eine komplexe Herausforderung. 

Doch selbst, wenn alle Bedingungen erfüllt 

sind und das Tier autonom entscheiden 

kann, kann die Entscheidung schwierig blei-

ben. So wird es uns schwerfallen, den Willen 

des Tieres zu respektieren, wenn dessen 

Wille mit anderen ethischen Prinzipien kol-

lidiert (z.B. Respekt vor Grenzen des/der 

Klient*in). Respekt vor der Autonomie eines 

Tieres kann also nur in einem umfassende-

ren Sinne verstanden werden. Er kann nur 

dann realisiert werden, wenn die Bezugs-

person sich der Belange des Tieres annimmt 

und versucht, ihm – soweit es möglich ist – 

mit Unterstützung die Autonomie zu geben, 

die es braucht, um seine eigenen Bedürfnis-

se auszudrücken (modifiziert nach). 

Personen, welche tiergestützte Interventio-

nen anbieten, haben sehr häufig eine enge 

Beziehung zu ihren Tieren, mit denen sie 

arbeiten, und können daher meist die kör-

persprachlichen Äußerungen ihres Tieres 

gut einzuschätzen. Dennoch ist zu beden-

ken, dass meist diese Person den Anspruch 

besitzt, nur sie könne eine Zustimmung oder 

Ablehnung des Tieres richtig interpretieren. 

Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn wir 

Menschen sind gut darin, die Signale, die 

Tiere aussenden, durch eigene Projektionen 

zu überlagern (). 

Die Bezugspersonen der Tiere, meist auch 

das menschliche Teammitglied in tierge-



 

stützten Interventionen, interpretiert den 

mitgeteilten subjektiven Willen des Tieres, 

um festzustellen, ob es tatsächlich einwilligt. 

Doch wird sich der Mensch über den subjek-

tiven Willen des Tieres hinwegsetzen, wenn 

er der Meinung ist, dass dies aus einer ob-

jektiven oder informierten Sicht dem Wohl 

des Tieres dient (Blattner, 2020). Das 

menschliche Teammitglied hat somit zwei 

Rollen inne: Es interpretiert den subjektiven 

Willen des Tieres und entscheidet gleichzei-

tig im besten Interesse des Tieres. Im Ideal-

fall wird also auf die Präferenzen des Tieres 

eingegangen und es gleichzeitig - wo nötig - 

davor geschützt, allzu riskante Entschei-

dungen zu treffen (Blattner, 2020). Diese 

Form der Entscheidungsfindung beinhaltet 

jedoch eine wesentliche Gefahr: die paterna-

listische Macht des Menschen. Wenn der 

subjektive Wille des Tieres, an tiergestütz-

ten Interventionen nicht teilzunehmen, mit 

der Einschätzung der Risiken und Vorteile 

durch das menschliche Teammitglied in 

Konflikt gerät, übertrumpft die Entschei-

dungsgewalt des Menschen meist die des 

Tieres. 

Daher sollte nicht ausschließlich die Be-

zugsperson entscheiden, ob eine Einwilli-

gung eines Tieres für eine bestimmte Arbeit 

bzw. Tätigkeit vorliegt. Vielmehr sollte 

durch Intervision oder Supervision mehre-

rer Personen mit unterschiedlichen Per-

spektiven und Erfahrungen einbezogen 

werden, welche die körpersprachlichen 

Äußerungen eines Tieres und damit seine 

Einwilligung oder Verweigerung beurteilen. 

Dadurch können wir vermeiden, dass das 

Tier von den paternalistischen Ideen wie 

den Projektionen seiner Bezugsperson ab-

hängig ist (Blattner, 2020).  

Von Fachkräften für tiergestützten Interven-

tionen ist daher zu erwarten, dass sie ihren 

Tieren aufmerksam zuhören, ihre Körper-

sprache achtsam wahrnehmen und ihre 

Wünsche und Vorlieben ernstnehmen, dann 

werden sie nach und nach zu erfahrenen 

und geschickten Übersetzer*innen für die 

Bedürfnisse ihrer Tiere (Blattner, 2020). 

Trotzdem sollten sie regelmäßig Intervision 

und Supervision in Anspruch nehmen, um 

ihre eigenen Projektionen zu hinterfragen. 

4.4 Ja und Nein-Sagen lehren  

Autonomie für Tiere richtet sich also gegen 

die Bevormundung der Tiere durch die in 

tiergestützten Interventionen Tätigen und 

bedarf – wie beschrieben -einer genauen 

Analyse der eigenen menschlichen paterna-

listischen Überzeugungen und unbewussten 

Projektionen. Gerade in der Tiergestützten 

Interventionen Tätige müssen sich bemü-

hen, die Sprachen der Tiere differenziert zu 

erlernen, um ihre Kommunikation, Wünsche 

und Interessen zu verstehen.  

Es fordert jedoch auch eine gänzlich andere 

Herangehensweise an die Ausbildung der 

Tiere. Diese Ausbildung fokussierte bisher 

vor allem auf Vorhersagbarkeit, Zuverläs-

sigkeit und ein hohes Maß an Aufgabener-

füllung. Folgt man dem Prinzip der Autono-

mie, sollen Tiere so ausgebildet werden, 

dass sie selbst entscheiden können, ob und 

in welcher Form sie an der Intervention 

teilnehmen können (). 

Leider wird in tiergestützten Interventionen 

häufig noch der veraltete Begriff des „Will-

to-Please“ benutzt, unerwünschtes Verhal-

ten „abtrainiert“ (, S. 146), aversive Metho-

den eingesetzt, konditioniert und gegen-

konditioniert. Dies wird exemplarisch am 

derzeit angesagten „Choice Based Dog Trai-

ning“ deutlich (). Durch das Choiced Based 

Training sollen Hunde lernen, nachzuden-

ken und Probleme lösen, während sie 

gleichzeitig aus den von ihnen getroffenen 

Entscheidungen lernen. Doch was passiert? 

Der Mensch entscheidet, was «richtig» oder 

«falsch» ist. Entscheidet sich der Hund aus 

Sicht des Menschen für die «falsche» Alter-

native passiert nichts, entscheidet er sich 

für die «richtige», erhält er eine Belohnung. 

Damit wird keine wirkliche Selbstwirksam-
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keit erreicht, sondern dies kann sogar dazu 

führen, dass Hunde Stress und Angst erle-

ben, da sie in eine Zwickmühle geraten und 

sich nicht wirklich frei entscheiden dürfen. 

Dadurch lernen sie nicht, wie sie selbstwirk-

sam ihre Bedürfnisse erfüllen können 

(Arnold, 2016). 

Vielmehr sollten mit den Tieren Signale ge-

meinsam erarbeitet werden, mittels derer 

sie Kooperations- (Zustimmungssignale) 

und Rückzugswunsch (Vetosignale) anzei-

gen können (Hediger & Zink, 2020). So kön-

nen Gesten trainiert werden, zum Beispiel 

das Klopfen mit einer Pfote bei einem Hund, 

die anzeigen, dass eine Ablehnung erfolgt 

(Johannessen, persönliche Mitteilung). Es 

kann bei Kaninchen eine Transportbox in 

das Gehege gestellt werden und die Tiere 

haben dann die freie Entscheidung, ob sie 

zur Arbeit mitkommen möchten oder nicht 

(Böttger, persönliche Mitteilung). 

4.5 Tiergestützte Interventionen als 

Teamarbeit 

«Tiergestützte Arbeit ist Teamarbeit!» Die-

sem Grundsatz wird kaum jemand für die 

tiergestützte Interventionen bewusst wi-

dersprechen. Und doch geschieht es tagtäg-

lich, dass diesem Grundsatz zuwidergehan-

delt wird. Wie oft verletzen wir unabsicht-

lich und unbedacht die Integrität unserer 

Tiere? Wie können wir im tiergestützten 

Alltag die Würde und die Integrität der Tie-

re achten und schützen und gleichzeitig 

unsere eigenen Grenzen wahren? Und wie 

unsere persönlichen und professionellen 

Werte und Absichten umsetzen? 

4.5.1 Menschliche Perspektive 

Wie funktioniert Teamarbeit und was kann 

man aktiv dafür tun, um diese zu gewähr-

leisten? Zusammenarbeit bedeutet, dass 

man nur als Ganzes richtig funktioniert und 

Entscheidungen gemeinsam getroffen wer-

den. Es sollte also darauf geachtet werden, 

dass jedes Mitglied im Team in alle Ideen, 

wichtigen Informationen, möglichen Ände-

rungen, Arbeitsabläufe sowie Entscheidun-

gen eingebunden werden. Es sollte nicht im 

Alleingang gehandelt werden. Sich mit sei-

nen Teammitgliedern abzusprechen, zeugt 

von Respekt und Wertschätzung. 

Transparenz und Ehrlichkeit sind hier zwei 

sehr wichtige Stichpunkte, um Vertrauen 

aufzubauen. Ein Mangel an Transparenz im 

Team kann Misstrauen und Unsicherheit 

erzeugen und die Zusammenarbeit hem-

men. Ein weiterer Begriff von Wichtigkeit ist 

die Verlässlichkeit. Wird an einem gemein-

samen Ziel gearbeitet, so ist es effizienter 

und nur fair, wenn sich alle Instanzen des 

Teams an die Abmachungen halten, ihren 

Aufgaben nachgehen und bestmöglichen 

Einsatz zeigen. Überdies ist gelungene 

Kommunikation unter den Mitarbeitern 

unabdingbar für eine gute Zusammenarbeit. 

Unzureichende Kommunikation kann zu 

vielen unnötigen Missverständnissen im 

Team führen, die eine effiziente Zusammen-

arbeit und damit eine erfolgreiche Zielerrei-

chung behindern. 

Als fünf wichtige Aspekte für eine gelungene 

Teamarbeit gelten: 

• Ehrlichkeit und Transparenz 

• Verlässlichkeit und Einsatz 

• Gemeinsame Entscheidungsfindung 

• Gegenseitige Wertschätzung und Res-

pekt 

• Klare Kommunikation im Team 

Werden all diese fünf Punkte von allen 

Teammitgliedern berücksichtigt, sollte einer 

gelungenen Teamarbeit nichts im Wege 

stehen. 

4.5.2 Tierliche Perspektive 

Für Tiere als Teammitglieder gelten die be-

schriebenen Aspekte nahezu analog. Jedoch 

können sie aus der tierlichen Perspektive 

durch den Begriff der «Gleichwürdigkeit» 

ergänzt werden, den der dänische Familien-



 

therapeut Jesper Juul für die Beziehung zu 

Kindern prägte ()., S.43) beschreibt diese 

Beziehungsqualität so: 

„Gleichwürdigkeit ist die Kombination von 

Gleichheit und Würde. Gleichwürdig han-

deln hat nichts mit Gleichbehandlung zu tun. 

Es hat auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. 

Es bedeutet, dass ich mein Gegenüber ge-

nauso ernst nehme wie mich selbst. Dass ich 

seine innere Würde respektiere und die 

Tatsache, dass er oder sie eigene Wünsche, 

Bedürfnisse und Ambitionen hat. Und zwar 

eigene. Gleichwürdigkeit erfordert einen 

starken Respekt vor Unterschiedlichkeit. 

Gleichwürdigkeit fordert in letzter Konse-

quenz auch einen Respekt vor den Werten 

anderer, die vielleicht meinen eigenen wi-

dersprechen. Respekt, Verständnis und 

Gleichwürdigkeit verlangen aber nicht not-

wendigerweise, dass ich den Wünschen und 

Bedürfnissen des anderen entspreche.“ 

Gleichwürdigkeit ist deutlich von Gleichbe-

rechtigung zu unterscheiden, weil es nicht 

um gleiche Rechte und Pflichten geht. Ge-

meint ist vielmehr die Haltung, die anderen 

Mitglieder der Gemeinschaft in ihrer Indivi-

dualität und ihren subjektiven Bedürfnissen 

und Wünschen mit der gleichen Würde an-

zuerkennen, anstatt sie zu Objekten zu de-

gradieren. Die Führungsaufgabe und Ver-

antwortung bleibt dabei klar bei der Be-

zugsperson des Tieres und wird nicht im 

Stile von Laissez-faire oder demokratischen 

Ansätzen abgegeben. 

Wichtig ist: 

• Unterschiede anerkennen, eigene Be-

dürfnisse äußern. 

• In echten Dialog gehen. 

• Die Bedürfnisse anderer anerkennen, 

auch wenn sie nicht erfüllt werden 

können. 

Um wirklich glaubwürdig für unser Gegen-

über zu wirken, sind sieben Grundpfeiler 

wichtig (modifiziert nach):  

• Selbsterkenntnis 

• Empathie 

• Selbstwertgefühl 

• Authentizität  

• Persönliche Autorität  

• Persönliche Verantwortung und  

• Die Bereitschaft, von den Tieren zu 

lernen. 

In einer gleichwürdigen Beziehung werden 

die Wünsche, Anschauungen und Bedürfnis-

se beider Partner gleich ernst genommen 

und nicht mit dem Hinweis auf «das ist nur 

ein Tier» abgetan oder ignoriert. Gleichwür-

digkeit wird damit dem fundamentalen Be-

dürfnis aller Lebewesen gerecht, gesehen, 

gehört und als Individuum ernst genommen 

zu werden. 
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5 Fazit 

Das Konzept «Animal Labour» besitzt eine 

beträchtliche transformative Wirkung. So-

bald Tiere als Mitarbeitende gesehen wer-

den, die einen wertvollen Beitrag zur ge-

meinsamen Dienstleistung erbringen, ergibt 

sich immanent die Frage, ob und wenn ja, 

welche Rechte Tiere als Mitarbeitende ha-

ben sollten. Damit ermöglicht das Konzept 

einen Perspektivwechsel von einer eher 

emotionalen Sicht auf die Beziehung zu un-

seren Haustieren zu einer eher pragmati-

schen.  

Da wir Tiere in tiergestützten Interventio-

nen als Teammitglieder bezeichnen und wir 

mit ihnen zusammenarbeiten, sollten wir 

akzeptieren, dass sie Mitarbeiter*innen 

sind. Und damit sind sie Arbeitneh-

mer*innen, denen solche Rechte proaktiv 

zustehen.  

Erkennen wir Tieren Rechte als Arbeitneh-

mer*innen zu, dann hat dies folgende zent-

rale Konsequenzen (nach Blattner, 2020,):  

• Arbeitsverhältnisse mit Tieren, die aus-

beuterisch sind und in denen Tiere als 

Werkzeuge funktionalisiert werden, 

müssen beendet werden. Andere For-

men der Mitarbeit, die auf gegenseiti-

gem Vertrauen, Kooperation, Gerech-

tigkeit und robusten Rechten beruhen, 

können beibehalten, demokratisiert 

und sogar erweitert werden. Damit Ar-

beit für Tiere als ein Ort der Gerechtig-

keit für Tiere werden kann, sind etliche 

Faktoren zentral, allen voran ein Res-

pektieren körperlicher Integrität und 

tierlicher Selbstbestimmung. 

• Durch die Anerkennung des Anspruchs 

von Tieren auf Mitbestimmung als Ar-

beitnehmer*innen wird von der Logik 

der derzeitigen Tierschutzgesetze ab-

gewichen, dass Tiere für menschliche 

Zwecke benutzt und instrumentalisiert 

werden können. Werden Tiere als mit-

arbeitende Teammitglieder betrachtet, 

dann haben wir (Menschen) nicht das 

Recht, Tiere zu benutzen oder einzuset-

zen, vielmehr werden sie dann Teil des 

«Wir» und erhalten damit die (rechtli-

che) Anerkennung einer „interspecies 

we-ness“ also eines ar-

tüber¬greifen¬den Teams (Blattner, 

2020, S. 54).  

• Als Arbeitnehmer*innen gelten auch für 

Tiere individuelle und kollektive Ar-

beitsrechte und ihre Rechte müssen bei 

tierethischen Debatten in tiergestützten 

Interventionen stärker berücksichtigt 

werden. Letztlich fordert «Animal La-

bour» uns heraus, konkret über die Ar-

beitsrechte und Arbeitsbedingungen 

von Tieren nachzudenken und entspre-

chende praktische Konzepte auszuar-

beiten. 

• Zudem gestalten Tiere dann ebenso die 

sozialen Normen, die das gemeinsamen 

(Arbeits-) Leben bestimmen, proaktiv 

mit, denn in tiergestützten Interventio-

nen zusammen arbeiten bedeutet in 

den meisten Fällen in einer engen Be-

ziehung zusammenzuleben. 

• Betrachten wir Tiere als Arbeitneh-

mer*innen, so müssen wir viel spezifi-

scher als bisher Anforderungsprofile 

für unterschiedliche Tätigkeitsfelder 

definieren, und die Anforderungen mit 

den Fähigkeiten und Fertigkeiten ab-

gleichen, welche das individuelle Tier 

mitbringt.  

• Wenn wir Tiere als Arbeitneh-

mer*innen anzuerkennen, dann haben 

Tiere Interessen und Rechte, die unab-

hängig von unseren eigenen sein kön-

nen. 

• Tiere sind keine «methodischen Werk-

zeuge» , die wir einfach benutzen kön-

nen. In tiergestützten Interventionen 

sollten Tiere niemals als Sache betrach-

tet, sondern als (Tier-) Personen aner-

kannt werden, zu denen wir durch Ar-

beit eine „asymmetrical yet reciprocal 



 

relationships“ haben (, S.27). Sie sind 

also Subjekte mit eigenen Rechten, die 

ein eigenes Leben führen. 

«Animal Labour» ist aus unserer Sicht ein 

faszinierendes und wichtiges Thema, mit 

dem sich in tiergestützten Interventionen 

Tätige auseinandersetzen sollten. Denn die 

Erkenntnis, dass Tiere auch in tiergestütz-

ten Interventionen Arbeit leisten, ermög-

licht eine veränderte Perspektive auf die 

Beziehung zu unseren Tieren und gibt uns 

neue Tools an die Hand, mit denen abschät-

zen können, wie sich die Mitarbeit auf das 

tierliche Leben auswirkt. 
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